AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitatsstadt Siegen

Die 7. Sitzung des Ausschusses flir Soziales, Familien und Senioren findet am

Mittwoch, 09.03.2022, 17:00 Uhr,

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal, statt.

3.1

10.

11.

OFFENTLICHE SITZUNG

Hinweise zur Niederschrift Gber die Sitzung vom 26.01.2022

Fragestunde

Antrage gemal} § 9 der Geschaftsordnung

Vorbereitung eines "Runden Tisches" der Universitatsstadt Siegen zur Wohnungs-
marktsituation

- Antrag der Fraktionen Biindnis 90/ UWG/ Volt/ GfS/FDP/ Die Linke

Bericht zu den Schutzmafinahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie fir die
Sozialen Leistungen der Universitatsstadt Siegen

- mundlicher Bericht

Flichtlinge und Asylbewerber in der Universitatsstadt Siegen

Zuweisung, Unterbringung, Betreuung, Beratung, Gesundheitsversorgung und Fi-
nanzierung

- Sachstandsbericht

Sachstandsbericht Konzept zur Unterbringung von Fliichtlingen, Asylbewerbern,
Aussiedlern und Wohnungslosen

Bericht zum o6ffentlich geférderten Wohnungsbau in der Stadt Siegen

Neuwahl des Seniorenbeirates 2022;
Ablaufplan

Forderung der sonstigen sozialen Vereine und Verbande 2022

Forderung von Angeboten zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefdahrdeter
und bedirftiger Menschen in Siegen

Freiwillige Forderung von Projekten im Sozial- und Jugendhilfebereich im Jahr 2022
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B. NICHTOFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift Gber die Sitzung vom 26.01.2022
2. VERSCHIEDENES

3. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter
www.siegen.de abrufbar.

Siegen, 23.02.2022 Der Blrgermeister



Universitatsstadt AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN
Siegen

Nachtragsbekanntmachung

zur 7. Sitzung des Ausschusses fiir Soziales, Familien und Senioren

am: 09.03.2022
um: 17:00 Uhr
Ort: Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,

57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal

Nachtrag:
A. OFFENTLICHE SITZUNG
2.1 Sachstand Geschaftsordnung Beirat fiir Menschen mit Behinderung

- Anfrage der Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Universitatsstadt Siegen unter
www.siegen.de abrufbar.

Siegen, 03.03.2022 Der Birgermeister


http://www.siegen.de/

Universitatsstadt
Siegen

OFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

iiber die 7. Sitzung des Ausschusses fiir Soziales, Familien und Senioren

Anwesend waren:

vom:

von:

bis:

Ort:

09.03.2022
17:00 Uhr
19:03 Uhr

Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,
57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal

Vom Ausschuss fir Soziales, Familien und Senioren:

Stv Schneider, Silke

Stv Bleckmann, Lisa

AM Borger, Thomas-Christian
AM Dehn, Sarah

AM Dittrich, Karl-Heinz

AM Fries, Karl-Adolf

Stv Grimm, Benjamin

Stv Helm, Martin

Stv Hokkadémeroglu, Emetullah
Stv Kbckritz, Anja Alexandra
Stv Lorenz, Reiner

AM Oppermann, Paul

Stv Rompf-Selimi, Nazlije

Beratende Mitglieder:

IntRM Aydin, Veli

AM Dr. Czell, Maria

AM Graf, Dagmar

AM Scherzberg, Nicole

AM Spornhauer, Bernd

AM Upphoff, Heinz - Wilhelm

als Vorsitzende

vertritt Stv Konig, Svenja

vertritt Steuber, Hartmut

vertritt Stv Molzberger, Adhemar
- bis 18:55 Uhr w. TOP 7

vertritt AM Greber, Gudrun



Niederschrift 7. AfSFS 09.03.2022 Seite 2

Als Zuhorer:

Stv Langer, Glinther
Stv Rompf, Jurgen

Von der Verwaltung:

Dezernent Schmidt

VA Weiskirch

VA Zoller

StAR Minker Schriftfihrerin

Nicht anwesend waren:

AM Bauch, Dr. Wolfgang

AM Greber, Gudrun vertreten durch Stv Lorenz, Reiner
Stv Kénig, Svenja vertreten durch AM Boérger, Thomas
Stv Molzberger, Adhemar vertreten durch AM Fries, Karl-Adolf

AM Rommel, Marcus

Stv Schmidt, Sabrina

AM Schuppert, Soren

Stv Steuber, Hartmut vertreten durch AM Dittrich, Karl-Heinz
AM Lowenberg, Horst

AM Vitt, Matthias

A. OFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 26.01.2022
Es werden keine Hinweise vorgebracht.
7. AfSFS 09.03.2022
2. Fragestunde
Es wurden keine Anfragen eingereicht.
7. AfSFS 09.03.2022
2.1 Sachstand Geschaftsordnung Beirat fiir Menschen mit Behinderung
- Anfrage der Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Vorlage Nr. AF 91/2022 und Vorlage Nr. AF 91/2022 A

Die Fragen wurden mit der Erganzungsvorlage abschlieBend beantwortet.
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7. AfSFS 09.03.2022
3. Antrdage gemal § 9 der Geschaftsordnung

Es liegen keine Antrage vor.
7. AfSFS 09.03.2022

4, Bericht zu den SchutzmaBBnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie fiir
die Sozialen Leistungen der Universitatsstadt Siegen
- miindlicher Bericht

=> Die Préisentation wurde den Ausschussmitgliedern bereits zur Sitzung vorab zur
Verfiigung gestellt. Der Originalversion der Niederschrift ist sie als Anlage beigefiigt.
Im digitalen Dokument ist die Prdsentation unter dem entsprechenden Punkt zu
sehen.
7. AfSFS 09.03.2022

5. Fliichtlinge und Asylbewerber in der Universitatsstadt Siegen
Zuweisung, Unterbringung, Betreuung, Beratung, Gesundheitsversorgung und Fi-
nanzierung
- Sachstandsbericht

=> Die Préisentation wurde den Ausschussmitgliedern bereits zur Sitzung vorab zur
Verfligung gestellt. Der Originalversion der Niederschrift ist sie als Anlage beigefiigt.
Im digitalen Dokument ist die Prédsentation unter dem entsprechenden Punkt zu
sehen.

Herr Schmidt schildert die aktuelle Situation und Entwicklung bei der Zuwanderung von
Gefliichteten aus der Ukraine. Uberwiegend kommen Frauen und Kinder nach Deutschland
aufgrund personlicher Kontakte. Eine geregelte Zuweisung liber die Landesaufnahmestellen
l[auft derzeit nicht. Wichtig ist daher, dass sich die Personen maoglichst bald in der Verwaltung
melden, um die erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Im Vordergrund steht dabei
zuerst die Gewahrung von Sozialleistungen, bevor die Auslanderbehérde tatig wird. Die be-
stehenden Netzwerke wurden wieder aktiviert und funktionieren. Besonders ist das sehr
hohe ehrenamtliche Engagement hervorzuheben und die Bereitschaft der Blirgerinnen und
Bilrger, unkompliziert Gefliichtete aufzunehmen. Dies wird vermutlich aber keine dauerhafte
Losung sein, sodass normaler Wohnraum fir diese Personen aktiviert werden muss. Ein wei-
terer Punkt ist die Verfligbarkeit von Schul- und Kita-Platzen.

Herr Weiskirch informiert erganzend Gber die aufenthaltsrechtlichen Gegebenheiten. Ukrai-
nische Staatsangehorige konnen sich mit ihrem Reisepass 90 bzw. 180 Tage visafrei in der
Bundesrepublik aufhalten und kommen haufig zunachst bei Verwandten oder Bekannten
unter. Daher sind noch keine aktuellen Fallzahlen bekannt. Noch nicht abschlieRend geklart
ist, ob von der Massenzustrom-Richtlinie auch Drittstaatenangehorige mit dauerhaftem Auf-
enthaltsrecht in der Ukraine erfasst sind. Hinsichtlich der Registrierung ist zwischen der lis-
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tenmaBigen ad hoc Erfassung der Personen von der formalen aufenthaltsrechtlichen Regis-
trierung. Diesbeziglich sind Weisungen seitens des Landes erforderlich, da die zur Verfiigung
stehenden Instrumente auf die Menge der Personen nicht ausgerichtet sind.

Herr Rompf fragt nach einem standardisierten Ablaufplan bei der Aufnahme von Gefliichte-
ten durch Privatpersonen und der Unterstlitzung von Dolmetschenden.

Herr Langer stellt die groRe Bereitschaft in der Bevolkerung zu helfen heraus. Auch die Ar-
beit in der Verwaltung und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen lauft her-
vorragend. Wichtig ist, fiir die Gefliichteten eine Privatsphare zu schaffen da davon auszuge-
hen ist, dass diese langer bleiben werden. Fir den Kontakt in die Heimat ist in den Unter-
kiinften ein funktionierendes WLAN notwendig.

Frau Graf weist darauf hin, dass die Verbande besonders bei Personen mit Behinderung
Hilfestellung leisten kdnnen.

Zur Nachfrage von Herrn Grimm zur moglichen Unterstiitzung durch die Bundeswehr ver-
weist Herr Schmidt auf die diesbezligliche Zustandigkeit des Landes. Aktuell bewegt man sich
jedoch liberwiegend aulRerhalb des normalen Systems mit den Zuweisungen aus den Lan-
deseinrichtungen gemal} Verteilungsschliissel und FIGAG-Quote.

Die Unterbringung behinderter Personen, die aufgrund der Sozialstruktur in der Ukraine in
grofleren Gruppen zu erwarten sind, ist auf Kreisebene verortet. In Einzelfallen greifen die
bestehenden Netzwerkstrukturen auf kommunaler Ebene.

Hilfestellung fir die Biirgerinnen und Blrger gibt es liber die zentrale Adresse sozia-
les@siegen.de und die eigens geschalteten Telefon-Hotlines. Fiir die Ubersetzung stehen
Sprachmittler oder entsprechende Sprach-Apps zur Verfligung.

Frau Bleckmannn spricht das Thema Integration zum Beispiel in Form von Sprachkursen oder
Arbeits- und Ausbildungsangeboten an.

Frau Scherzberg verweist auf die Schwierigkeiten russischer LKW-Fahrer, die aufgrund der
Krisensituation nicht in ihre Heimat zurlick fahren kénnen.

Herr Schmidt macht deutlich, dass zunachst die Erstversorgung und Unterbringung im Vor-
dergrund stehen sollte, dann die Angebote in den Schulen/Kitas. Bezlglich der Arbeitsange-
bote und dem Erwerb von Sprachkenntnissen werden sich die Bedarfe ergeben. Fiir Notfalle,
wie von Frau Scherzberg berichtet, ist die Verwaltung zustandig.

Herr Weiskirch erganzt, dass flir den Zugang zum Arbeitsmarkt Regelungen getroffen sind.
Gleichzeitig wird (iber Integrationsberechtigungsscheine nachgedacht.

=> Die Mitglieder des Ausschusses fiir Soziales, Familien und Senioren nehmen Kenntnis.

7. AfSFS 09.03.2022
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6. Sachstandsbericht "Konzept zur Unterbringung von Fliichtlingen, Asylbewerbern,
Aussiedlern und Wohnungslosen"

Vorlage Nr. VL 822/2022

Auf die Frage von Frau Bleckmann erlautert Herr Weiskirch, langfristiges Ziel bleibe, Objekte
zur Unterbringung zu erwerben und Mietvertrage auslaufen zu lassen. Das Konzept dirfe
nicht als statisch angesehen werden, sondern sollte sich fortlaufend an die Bediirfnisse an-
passen.

Herr Helm hat den Eindruck, dass die Leistungen der Verwaltung in Zusammenhang mit der
aktuellen Situation noch einige Zeit weiter erbracht werden missen. Unabhangig davon
muss die Unterbringung von Personen, die nicht der Fliichtlingsgruppe zuzuordnen sind, be-
waltigt werden, was erhebliche Kapazitaten erfordern wird. Daher sollte fiir die Umsetzung
des Konzeptes entsprechend Zeit eingerdumt werden.

Frau Bleckmann erinnert an das Ziel, ein verbindliches Konzept zu erhalten liber das be-
schlossen werden kann. Eine Fortschreibung bleibt unbenommen.

Beschluss:

=> Der Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren der Universitdtsstadt Siegen nimmt
den Sachstandsbericht "Konzept zur Unterbringung von Fliichtlingen, Asylbewerber,
Aussiedlern und Wohnungslosen" zur Kenntnis.

7. AfSFS 09.03.2022

7. Bericht zum o6ffentlich geforderten Wohnungsbau in der Stadt Siegen
Vorlage Nr. VL 779/2022

Der Runde Tisch soll unter Beteiligung der politischen Akteure stattfinden, erklart Herr
Langer mit dem Ziel, Informationen von den Wohnungsbauunternehmen zu erhalten, warum
in der Region keine Fordermittel abgerufen werden. Er mdchte die immer wieder zu horende
Aussage, die Unternehmen hatten kein Interesse, diskutieren und erfahren, wo die Probleme
bzw. Hindernisse liegen konnten. Wiinschenswert ist eine Hinzuziehung eines Mitgliedes aus
dem Seniorenbeirat.

Herr Helm halt fest, dass der Wunsch nach einem Runden Tisch aus der Beratung in der
letzten Sitzung resultiert und insoweit auch von der CDU-Fraktion unterstiitzt wird.

Herr Lorenz ergénzt, auch die SPD-Fraktion beflirwortet die Einbindung der politischen
Vertreter. Bisher konnte die Frage nicht beantwortet werden, warum es nicht gelingt, vor
Ort Fordermittel abzurufen in Gegensatz zu anderen Regionen. Der Wegfall der Mietpreis-
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bindung im nachsten Jahr fihrt zu einem erheblichen Handlungsdruck. Insofern stellt sich
unabhangig von einem Runden Tisch die Frage nach Alternativen.

Frau Dr. Czell weist auf den steigenden Bedarf an preiswertem, altersgemalRem Wohnraum
hin. Der Trend beim Wegfall der Zweckbindung verscharft die Problematik.

Herr Langer erinnert an den Auftrag an die KEG, sich in diesem Feld mehr zu engagieren.
Diesbezlglich sieht er die Mitglieder des Aufsichtsrates gefordert. Zwar werde neuer hoch-
wertiger Wohnraum geschaffen, wie z. B. im ehem. Stadtkrankenhaus, der aber z. B. fir Stu-
dierende nicht bezahlbar ist. Ein weiteres Problem sieht er darin, dass die Vermietung an
Studierende finanziell attraktiver ist, als an Ein- oder Zweipersonenhaushalte mit Senioren.
Im landlichen Raum komme die fehlende Infrastruktur als Hindernis hinzu.

Flr Frau Bleckmann ist die Frage maRgeblich, wie die Politik unterstiitzen und in den nachs-
ten Jahren Abhilfe schaffen kann. Dazu muissen die Handlungsfelder benannt werden, auch
Uber die formale Zustandigkeit der Stadt Siegen hinaus. Auch die Forderungen gegeniber
der KEG sollten mit mehr Nachdruck, aber auch mehr Unterstiitzung versehen werden.

Herr Lorenz verweist auf die politischen Diskussionen zum Beispiel zur Aktivierung des ehe-
maligen Munitionsdepots in Wohnbauflachen mit einer gemischten Sozialstruktur, die Er-
weiterung des Gebietes Blirbacher Giersberg und die Flache in Geisweid, wo neben einem
Discounter auch der Bau von Wohnungen und einer Kita denkbar ist. Diese Punkte zeigen,
dass durchaus Initiativen bestehen, auch wenn diese verstarkt werden sollten.

Herr Rompf gibt zu bedenken, dass der Markt die Situation auf dem Wohnungsmarkt regelt
und es schwierig ist, privates Handeln und die Investition in geférderten Wohnraum zu be-
einflussen. Am Beispiel Giersberg wird offenbar, dass im politischen Bereich unterschiedliche
Prioritaten, z. B. zwischen Naturschutz und Wohnbauflachen, gesetzt werden. Zu dem Run-
den Tisch sollten auch Fachleute zu Férdermoglichkeiten hinzugezogen werden.

Zuletzt wurde die Diskussion dahingehend gefiihrt, berichtet Herr Aydin, dass kein Interesse
an der Schaffung geférdertem Wohnraum besteht. Daher misste die Stadt Siegen selbst
einspringen und fir die Unterbringung sozial schlechter Gestellter zu sorgen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen nimmt den Bericht zum o6ffentlich geférderten Woh-
nungsbau in der Stadt Siegen zur Kenntnis.

7. AfSFS 09.03.2022
7.1 Vorbereitung eines "Runden Tisches" der Universitdtsstadt Siegen zur Woh-
nungsmarktsituation

- Antrag der Fraktionen Biindnis 90/ UWG/ Volt/ GfS/FDP/ Die Linke

Vorlage Nr. AT 182/2022
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Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, fir das 4. Quartal 2022 einen ,,Runden Tisch” zu dem wich-
tigen Thema der Wohnungsmarktsituation vorzubereiten, zu dem alle relevanten Akteure
vor Ort (z. B. Wohnungsgenossenschaften, Studierendenwerk, Wohnungsbauunternehmen),
die Wohlfahrtsverbdande sowie Vertreter der Férdermittelgeber von Bund und Land eingela-
den werden.

Die im Rat der Universitatsstadt Siegen vertretenen Fraktionen, der Seniorenbeirat, der Inte-
grationsrat sowie der Beirat der Menschen mit Behinderung nehmen mit jeweils einer Per-
son teil.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
7. AfSFS 09.03.2022
8. Neuwahl des Seniorenbeirates 2022;
Ablaufplan
Vorlage Nr. VL 760/2022
Beschluss:

Der Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren der Stadt Siegen nimmt den vorgesehenen
Ablaufplan der Seniorenbeiratswahl 2022 zur Kenntnis.

7. AfSFS 09.03.2022

9. Forderung der sonstigen sozialen Vereine und Verbidnde 2022
Vorlage Nr. VL 783/2022
Beschluss:
Der Ausschuss flir Soziales, Familien und Senioren des Rates der Universitatsstadt Siegen
beschlielt — vorbehaltlich der aufsichtsbehordlichen Genehmigung des Haushaltes — die Ver-

teilung der Zuschussmittel gemal Verwaltungsvorlage.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
7. AfSFS 09.03.2022
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10. Férderung von Angeboten zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefahrde-
ter und bediirftiger Menschen in Siegen

Vorlage Nr. VL 818/2022

=> Die korrigierte Tabelle ist der Niederschrift beigefiigt. Die Zuschussgewdhrung erfolgt
entsprechend dieser.

Beschluss:
Der Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren des Rates der Universitatsstadt Siegen
beschlielt — vorbehaltlich der aufsichtsbehordlichen Genehmigung des Haushaltes — die Ver-
teilung der Zuschussmittel gemal Verwaltungsvorlage.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
7. AfSFS 09.03.2022

11. Freiwillige Forderung von Projekten im Sozial- und Jugendhilfebereich im Jahr

2022

Vorlage Nr. VL 810/2022
Frau Bleckmann bedauert, dass der Férdertopf wieder nicht ausgeschopft und die Zielset-

zung nicht ganzlich erreicht wurde. Sie fragt daher, ob eine erneute Ausschreibung erfolgen
sollte.

Herr Schmidt merkt an, dass zwar die Frist verlangert werden kdnnte, was dann aber fir alle
gelten muss. Der Ausschuss hat den Rahmen vorgegeben und er sieht es als positiv an, dass
alle Projekte unterstiitzt und ausfinanziert werden kénnen, anstatt Kiirzungen vornehmen zu
mussen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fir Soziales, Familien- und Seniorenfragen des Rates der Universitatsstadt
Siegen beschlieBt vorbehaltlich der Rechtskraft der Haushaltssatzung die freiwillige Forde-
rung von Projekten im Sozial- und Jugendhilfebereich fiir das Jahr 2022 gemaR den entspre-
chenden Richtlinien (Ordnungsziffer 90.513).

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltung(en)
7. AfSFS 09.03.2022

gez. gez.
Vorsitzende SchriftfGhrerin



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AF 91/2022

Der Biirgermeister

ANFRAGE

gemal § 8 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Anfragesteller/in Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Eingang 01.03.2022

Federfiihrend GBL5

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022
Betreff:

Sachstand Geschaftsordnung Beirat fiir Menschen mit Behinderung
- Anfrage der Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen




BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

Biindnis 90/Die Griinen - Im Rat der Stadt Siegen - Markt 2/Rathaus - 57072 Siegen

An die Vorsitzende Biindnis 90/DIE GRUNEN
des Ausschusses fiir Soziales, Familien- und Im Rat der Stadt Siegen
Seniorenfragen WL Markt 2/Rathaus
der Stadt Siegen NG i 57072 Siegen

0271 - 404-1432
gruene@siegen.de

Frau Silke Schneider
Rathaus Siegen

Dienstag, 01.03.2022

Anfrage zur Sitzung des Sozialausschusses der Stadt Siegen am 09.03.2022
Sachstand GO Beirat fiir Menschen mit Behinderung

Sehr geehrter Herr Biirgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

beziiglich der Neufassung der Richtlinien des Beirates fiir Menschen mit Behinderung wurde im Haupt-
und Finanzausschuss vom 15.12.2021 beraten, dass gepriift werden soll, ob Stellvertreter*innen fir die
Beiratsmitglieder gewadhlt werden kénnen.

Diese Priifung sollte erfolgen, da unsere Fraktion angekiindigt hatte, einen entsprechenden Antrag fiir
den Rat einzubringen. Die Vorlage wurde schlieBlich verwaltungsseitig zuriickgezogen, da — nach
abgeschlossener Priifung - zunichst der Beirat iiber eine mogliche Anderung in der Neufassung der
Richtlinien beraten muss.

Hintergrund fiir unseren Anderungsantrag zu den Richtlinien war neben der Bitte einzelner
Beiratsmitglieder, eine mogliche Vertretungsregelung noch einmal zu priifen, auch das Arbeitspapier
“Arbeitshilfe zur Unterstiitzung von Kommunen fiir die Erarbeitung von Satzungen zur Wahrung der
Belange von Menschen mit Behinderungen/ chronischen Erkrankungen in den Kommunen Nordrhein-
Westfalens” des Projektes ,,Mehr Partizipation wagen” der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW
e.V., das u. a. in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Zentrum fiir Planung und Evaluation Sozialer
Dienste (ZPE) der Universitat Siegen entwickelt wurde und 2017 erschienen ist. In diesem wird
ausdriicklich die Berufung stellvertretender Mitglieder empfohlen.

In der Zwischenzeit hat am 24. Januar eine Beiratssitzung stattgefunden. Dort wurden die Richtlinien
bzw. der Antrag allerdings noch nicht abgestimmt. Wir bitten vor diesem Hintergrund um die
Beantwortung der folgenden Fragen:




Btindnis 90/Die Griinen - Im Rat der Stadt Siegen - Markt 2/Rathaus - 57072 Siegen 23. Februar 2022

1. Hatdie rechtliche und inhaltliche Prifung der Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern fiir
den Beirat der Menschen mit Behinderung in der Zwischenzeit stattgefunden?

2. Falls ja, zu welchem Ergebnis ist die Priifung gekommen?
3. Falls nein, mit welchem rechtlichen Rahmendokumenten muss die Bestellung eines Beirates der
Menschen mit Behinderung libereinstimmen?

Welche Priifungen sollen hier konkret noch erfolgen?

4. Wannist die Abstimmung der Richtlinien geplant?

Mit freundlichen GruiRen,

/ :
fur die Fraktion Biindnis 90/Die Griinen
im Rat der Stadt Siegen /&&
5 A

Lisa Bleckmann i.A. Lena Schmidt
Stellv. Fraktionsvorsitzende Fraktionsbiiro




UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AF 91/2022 A

Der Biirgermeister

ANFRAGE

gemal § 8 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Anfragesteller/in Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen

Eingang 01.03.2022

Federfiihrend GBL5

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022
Betreff:

Sachstand Geschaftsordnung Beirat fiir Menschen mit Behinderung
- Anfrage der Fraktion Biindnis 90/ Die Griinen




BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

Biindnis 90/Die Griinen - Im Rat der Stadt Siegen - Markt 2/Rathaus - 57072 Siegen

An die Vorsitzende Biindnis 90/DIE GRUNEN
des Ausschusses fiir Soziales, Familien- und Im Rat der Stadt Siegen
Seniorenfragen WL Markt 2/Rathaus
der Stadt Siegen NG i 57072 Siegen

0271 - 404-1432
gruene@siegen.de

Frau Silke Schneider
Rathaus Siegen

Dienstag, 01.03.2022

Anfrage zur Sitzung des Sozialausschusses der Stadt Siegen am 09.03.2022
Sachstand GO Beirat fiir Menschen mit Behinderung

Sehr geehrter Herr Biirgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

beziiglich der Neufassung der Richtlinien des Beirates fiir Menschen mit Behinderung wurde im Haupt-
und Finanzausschuss vom 15.12.2021 beraten, dass gepriift werden soll, ob Stellvertreter*innen fir die
Beiratsmitglieder gewadhlt werden kénnen.

Diese Priifung sollte erfolgen, da unsere Fraktion angekiindigt hatte, einen entsprechenden Antrag fiir
den Rat einzubringen. Die Vorlage wurde schlieBlich verwaltungsseitig zuriickgezogen, da — nach
abgeschlossener Priifung - zunichst der Beirat iiber eine mogliche Anderung in der Neufassung der
Richtlinien beraten muss.

Hintergrund fiir unseren Anderungsantrag zu den Richtlinien war neben der Bitte einzelner
Beiratsmitglieder, eine mogliche Vertretungsregelung noch einmal zu priifen, auch das Arbeitspapier
“Arbeitshilfe zur Unterstiitzung von Kommunen fiir die Erarbeitung von Satzungen zur Wahrung der
Belange von Menschen mit Behinderungen/ chronischen Erkrankungen in den Kommunen Nordrhein-
Westfalens” des Projektes ,,Mehr Partizipation wagen” der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW
e.V., das u. a. in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Zentrum fiir Planung und Evaluation Sozialer
Dienste (ZPE) der Universitat Siegen entwickelt wurde und 2017 erschienen ist. In diesem wird
ausdriicklich die Berufung stellvertretender Mitglieder empfohlen.

In der Zwischenzeit hat am 24. Januar eine Beiratssitzung stattgefunden. Dort wurden die Richtlinien
bzw. der Antrag allerdings noch nicht abgestimmt. Wir bitten vor diesem Hintergrund um die
Beantwortung der folgenden Fragen:




Btindnis 90/Die Griinen - Im Rat der Stadt Siegen - Markt 2/Rathaus - 57072 Siegen 23. Februar 2022

1. Hatdie rechtliche und inhaltliche Prifung der Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern fiir
den Beirat der Menschen mit Behinderung in der Zwischenzeit stattgefunden?

2. Falls ja, zu welchem Ergebnis ist die Priifung gekommen?
3. Falls nein, mit welchem rechtlichen Rahmendokumenten muss die Bestellung eines Beirates der
Menschen mit Behinderung libereinstimmen?

Welche Priifungen sollen hier konkret noch erfolgen?

4. Wannist die Abstimmung der Richtlinien geplant?

Mit freundlichen GruiRen,

/ :
fur die Fraktion Biindnis 90/Die Griinen
im Rat der Stadt Siegen /&&
5 A

Lisa Bleckmann i.A. Lena Schmidt
Stellv. Fraktionsvorsitzende Fraktionsbiiro




5/4 Schulen Siegen, 09.03.2022

Anfrage der Fraktion Biindnis90/Die Griinen zur Sitzung des Ausschusses fiir soziales,
Familien und Senioren am 09.03.2021 gemaR § 8 der Geschaftsordnung fiir den Rat
der Universitatsstadt Siegen und seine Ausschiisse

Sachstand GO Beirat fiir Menschen mit Behinderung

Frage 1:
Hat die rechtliche und inhaltliche Priifung der Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern fir

den Beirat der Menschen mit Behinderung in der Zwischenzeit stattgefunden?

Antwort:

Die Einrichtung des Beirates fir Menschen mit Behinderung ist eine , freiwillige” Entscheidung
des Rates der Stadt Siegen. Anders als z.B. der Integrationsrat, dessen Zusammensetzung und
dessen Wahlverfahren in der Gemeindeordnung NRW geregelt sind. Kommunalrechtlich sind
allerdings die Entscheidungsbefugnis des einzurichtenden Gremiums und z.B. die Entsendung
von Mitgliedern als beratende Mitglieder in die Fachausschiisse zu beriicksichtigen (Hinweis:
Dies wird entsprechend dem Ratsbeschluss vom Dezember 2021 separat gepriift).

Inhaltlich wurde bisher die Auffassung vertreten, dass es sich um eine Personen-/ Personlich-
keitswahl handelt, die zudem in der Zusammensetzung des Beirates als Interessenvertretung
verschiedene Einschrankungen widerspiegeln soll sowie die Vertretung tber Organisationen,
die in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen tatig sind.

Der Beirat der Menschen mit Behinderung und die von ihm gebildete Arbeitsgruppe haben in
den zuriickliegenden Wochen verschiedene Ideen und Uberlegungen fiir eine Vertretungsrege-
lung geprift und einen Vorschlag erarbeitet.

Frage 2:
Falls ja, zu welchem Ergebnis ist die Priifung gekommen?

Antwort:
Eine Vertretungsregelung ist rechtlich moglich.

Folgende Regelung wurde vom Beirat der Menschen mit Behinderungen und der von ihm gebil-
dete Arbeitsgruppe erarbeitet:

Die Vertretenden werden (ber die ,,Nachriickliste” der Bewerberliste gefiihrt. Das heif3t:

Es werden 13 stimmberechtigte Beiratsmitglieder aus den Bewerbungen seitens des Rates der
Stadt Siegen gewadhlt. Die Gbrigen Personen auf der Bewerbungsliste stehen fiir die Vertretung
des Inklusionsbeirates auf der Nachriickliste zur Verfiigung. Personen von der Nachrtickerliste
konnen an den Beiratssitzungen teilnehmen und die ordentlichen Mitglieder vertreten. Dabei
wird unterschieden zwischen Personen der Nachriickliste ,,Einzelbewerbende” mit 8 Positionen
und Personen der Nachriickliste ,Organisationen” mit 5 Positionen.
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Frage 3:
Falls nein, mit welchem rechtlichen Rahmendokumenten muss die Bestellung eines Beirates der

Menschen mit Behinderung Gbereinstimmen?
Welche Priifungen sollen hier konkret noch erfolgen?

Antwort:
s. Antwort zu Frage 2. Ergebnis liegt vor.

Frage 4.
Wann ist die Abstimmung der Richtlinien geplant?

Antwort:

Die Richtlinie fliir den Beirat der Menschen mit Behinderung in der Stadt Siegen (Behinderten-
beirat) muss vom Rat der Stadt Siegen beschlossen werden. Zuvor sollen der amtierende Beirat
der Menschen mit Behinderung und der Ausschuss fir Soziales, Familien und Senioren beraten.
Unter Bericksichtigung dieser Beratungsfolge und der fiir das Jahr 2022 vorgesehenen Sit-
zungsplanung kann die Beschlussfassung der Richtlinien in der Ratssitzung am 19. Oktober 2022
erfolgen.
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Organisation der Sozialverwaltung

« hier: Redundanzen flur die FUhrungsebene und die
Sachbearbeitung / mobiles flexibles Arbeiten

« weiterhin befinden sich in den jeweiligen Arbeitsgruppen einzelne SB
sowie ein Teil der FUhrungskrafte im mobilen flexiblen Arbeiten; ca. die
Halfte der Abteilung ist mit mobilen Endgeraten ausgestattet.

* hier: Steuerung Publikumsverkehr
» weiterhin reduzierter Publikumsverkehr; Giberwiegend schriftliche
Kommunikation; Erreichbarkeit telefonisch oder per E-Mail; Ad-hoc

Vorsprachen und Scheckauszahlungen moglich; Desk-Sharing-
Arbeitsplatze im Rathaus Weidenau

Folie: 1



Permanente Informationen Uber die stadtische Homepage:

Info-Hotlines der Stadt Siegen

Hotline flr Services des Burgerbtros (0271) 404-1111
Hotline fir Gewerbetreibende und Unternehmen (0271) 404-2555
Hilfetelefon des Jugendamtes (0271) 404-2351

Haufig gestellte Fragen/ FAQ (Frequently Asked Questions)
https://www.siegen.de/willkommen/informationen-zum-coronavirus/haeufig-
gestellte-fragen-fag-frequently-asked-questions/

Informationen zu Schulen und Kitas
https://www.siegen.de/willkommen/informationen-zum-
coronavirus/informationen-zu-schulen-und-kitas/

Folie: 2
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Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen

hier: Sozialschutz-Paket I:

Seit dem 28.03.2020 in Kraft, verlangert bis 31.12.2022; Abfedern der
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie fur die
Blrgerinnen und Burger

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 5 — § 141 SGB XIl:
Leistungszeitraum 01.03.2020 bis 30.06.2020 (hier war zur
Weiterbewilligung keine Antragstellung erforderlich)

Neufalle: Vereinfachtes Antragsverfahren; keine grundsatzliche KdU-
Angemessenheits- oder Vermogensprufungen, Leistungsbewilligung
fir 6 Monate; in der Stadt Siegen rd. 100 Antrage.

Bestandsfalle: Unburokratische Weiterbewilligung der
Bestandsleistungen, vorlaufige Aussetzung von Ifd.
Kostensenkungsverfahren.

Folie: 3



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
hier: Sozialschutz-Paket II:

Seit dem 29.05.2020 in Kratft.

Auswirkungen aufs SGB XII: Artikel 17 — § 142 SGB XII: Gewahrung
Mehrbedarf Mittagsverpflegung an alle Kunden, die in 02/2020 darauf
einen Anspruch hatten (fir Mehraufwendungen bei
gemeinschaftlichem Mittagessen in einer WfbM, bei anderen
Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX oder im Rahmen vergleichbarer
tagesstrukturierender Angebote)

Gilt seit dem 01.05.2020 und unabhé&ngig davon, ob die Arbeitsstelle
geodffnet ist oder nicht. Die Regelung wurde bis 31.12.2022
verlangert.

Folie: 4



Aufrechterhaltung Sozialer Leistungen
« hier: Sozialschutz-Paket llI:

« Seitdem 01.04.2021 in Kratft.

* Auswirkungen aufs SGB XIlI: Vereinfachter Zugang zu
Sozialleistungen aus Sozialschutzpaketen | und Il wird erneut
verlangert, jetzt bis 31.12.2022.

« Gewahrung Mehrbedarf bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung
aus Sozialschutzpaket Il wird verlangert bis 31.012.2022.

« Gewahrung eines Corona-Zuschusses je erwachsener Person fur das
1. Hj. 2021 von einmalig 150,- € fur coronabedingte Mehrausgaben.

» Bis 350 € Zuschuss zur Anschaffung digitaler Endgeréate fir Schler.

Folie: 5
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Zuweisungen und Zugange Fluchtlingen und Asylbewerber
In die Stadt Siegen

» Seit 05. Mai 2020 erfolgen Zuweisungen in die Kommunen schrittweise; in
kleinen Zuweisungskontingenten; vorrangig Asylsuchende, bei denen
gesetzlicher Grund nach den § § 47 - 50 AsylG flr eine Zuweisung vorliegt;
frihzeitig Information, damit die erforderlichen Mal3nahmen fur die
Unterbringung mit zeitlichem Vorlauf getroffenen werden kénnen

» Fur alle Zuweisungen gelten Vorgaben:

» keine Zuweisungen von Personen aus Einrichtungen oder Einrichtungsbereichen, die
unter Quarantane stehen; dies gilt unabhangig davon, ob die jeweilige Person selbst
infiziert oder als Verdachts- bzw. Kontaktperson bewertet wird

« keine Zuweisungen von Personen, die eine aktuelle COVID-19-Symptomatik aufweisen

« Alle zuzuweisenden Personen werden zeitnah vor dem Transferzeitpunkt auf COVID-19
getestet

* nur Zuweisungen von Personen, die eine negative Testung aufweisen

09.03.2022 Folie: 1



Zuweisungen und Zugange Fluchtlinge und Asylbewerber in
die Stadt Siegen

» Zuweisungen nach Fluchtlingsaufnahmegesetz (FIUAG NRW)
» Zuweisung von anerkannten Fllichtlingen (Wohnsitzauflage)

» Familiennachziige, Zusammenfiuhrungen, Zuzug wegen Arbeit, Studium, ...

Verteilverfahren fir die Zuweisung von Asylsuchenden:

« Zuweisungsverfahren nach Quotenerfillung
 mindestens 14-tagiger Vorlauf wenn Erfillungsquote <90 %

« 10 Werktage vor Ankunft personenscharfe Mitteilung tUber Personenkreis

09.03.2022 Folie: 2



« Zuweisungen 2022
11 Asylantragstellende
(+ 9 Spataussiedler + 9 Schutzbedurftige

9 Personen wurden im Kontext der Bereitschaft zur Aufnahme afghanischer
Ortskrafte aufgenommen.

Val.

2015 =1310

2016 = 264

2017 = 215

2018= 72

2019 = 82 (+ 12 Schutzbedurftige; 17 Spataussiedler)
2020 = 37 (+ 10 Schutzbedirftige; 28 Spataussiedler)
2021 = 12 (+ 26 Spataussiedler; 38 Schutzbedurftige)

Herkunftslander = lIran, Irak, Somalia, Afghanistan, Pakistan

« Erfullungsquote: 93,88
FIUAG Bestand 221 Personen
Aufnahmeverpflichtung = 14 Personen

)
(Stand 06.03.2022

09.03.2022 Folie: 3



Bestandsmeldungen FIIAG
(Entwicklung 12 Monate)
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Luweisungen FlilAG NRW ah 2015

Bestandsmeldungen FIUAG
(Entwicklung seit 2015)
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Zuweisungen Flichtlingen und Asylbewerber in die Stadt
Siegen im Jahr 2021 (mit Wohnsitzzuweisung nach § 12a

AufenthaltsG)

« Bestand:

zum 01.01.2020
zum 01.07.2020
zum 01.01.2021
zum 01.07.2021
zum 01.01.2022

 Erfullungsquote:

« Ubererfullung:

09.03.2022

2377 Personen

1.756 Personen
1.971 Personen
2.031 Personen
2.360 Personen
2.360 Personen

201,64 %

1.198 Personen

(Stand 06.03.2022)
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Ubergangseinrichtungen - Wohnraum

« 3 stadtische Ubergangseinrichtungen mit
Belegung:
Im Wiesental (Geisweid), Am Dreesch (Hengsbach),

Tiergartenstral3e (Siegen)

« ,,Stand-by*: Notquartier Winchenbach (aktuell vorbereitet fiir
,Massenquarantane)

« 4 weiltere stadtische und 49 angemietete Objekte
stadtweit

« 461 Platze vorhanden, 305 Platze belegt

(Stand 01.03.2022)
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Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazititen
(Entwicklung 12 Monate)
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Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazitaten

Entwicklung seit 2015
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Entwicklung Aufnahme Unbegleitete minderjahrige
Flichtlinge (UMF):

Aufnahmen UMF
(Entwicklung 12 Monate)
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Geflichtete aus der Ukraine - Aktuelle Situation

« Informationen zur aktuellen Situation

« Leistungsrechtliche und aufenthaltsrechtliche
Rahmenbedingungen

« Unterbringungssituation

« Ankommen und Willkommen

* Integration: Schule, KiTa, Ehrenamt, Sprache,...

* Dbereits getroffene MaRnahmen (Hotline,
Registrierungsbtro,....)

« UMF
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Unterstltzung ftr Ehrenamtliche in der FlGchtlingshilfe
« Erstattung der Kosten fir Lehrmaterialien bei Deutschkursangeboten

* Finanzielle Unterstitzung von Willkommens- und Begegnungsangeboten durch
Fordergelder des Landesprogramms ,,Komm-An NRW*

 Bei Bedarf k6nnen Schulungs- und Fortbildungsangebote geschaffen oder
Ehrenamtssprechstunden mit den Fachkraften des Vereins fur soziale Arbeit
und Kultur vermittelt werden.

« Zentrale Begegnungs- und Vernetzungsangebote fur Ehrenamtliche und
Geflichtete in der Einrichtung KIQ in der Koblenzer Stral3e 90

Kontakt Integrationsbeauftragter:
Herr Blker
Tel.: 404 - 1400
E-Mail: t.bueker@siegen.de

www.siegen-hilft.de

09.03.2022 Folie: 12
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Zuweisungen und Zugange Fluchtlingen und Asylbewerber
In die Stadt Siegen

» Seit 05. Mai 2020 erfolgen Zuweisungen in die Kommunen schrittweise; in
kleinen Zuweisungskontingenten; vorrangig Asylsuchende, bei denen
gesetzlicher Grund nach den § § 47 - 50 AsylG flr eine Zuweisung vorliegt;
frihzeitig Information, damit die erforderlichen Mal3nahmen fur die
Unterbringung mit zeitlichem Vorlauf getroffenen werden kénnen

» Fur alle Zuweisungen gelten Vorgaben:

» keine Zuweisungen von Personen aus Einrichtungen oder Einrichtungsbereichen, die
unter Quarantane stehen; dies gilt unabhangig davon, ob die jeweilige Person selbst
infiziert oder als Verdachts- bzw. Kontaktperson bewertet wird

« keine Zuweisungen von Personen, die eine aktuelle COVID-19-Symptomatik aufweisen

« Alle zuzuweisenden Personen werden zeitnah vor dem Transferzeitpunkt auf COVID-19
getestet

* nur Zuweisungen von Personen, die eine negative Testung aufweisen
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Zuweisungen und Zugange Fluchtlinge und Asylbewerber in
die Stadt Siegen

» Zuweisungen nach Fluchtlingsaufnahmegesetz (FIUAG NRW)
» Zuweisung von anerkannten Fllichtlingen (Wohnsitzauflage)

» Familiennachziige, Zusammenfiuhrungen, Zuzug wegen Arbeit, Studium, ...

Verteilverfahren fir die Zuweisung von Asylsuchenden:

« Zuweisungsverfahren nach Quotenerfillung
 mindestens 14-tagiger Vorlauf wenn Erfillungsquote <90 %

« 10 Werktage vor Ankunft personenscharfe Mitteilung tUber Personenkreis
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« Zuweisungen 2022
11 Asylantragstellende
(+ 9 Spataussiedler + 9 Schutzbedurftige

9 Personen wurden im Kontext der Bereitschaft zur Aufnahme afghanischer
Ortskrafte aufgenommen.

Val.

2015 =1310

2016 = 264

2017 = 215

2018= 72

2019 = 82 (+ 12 Schutzbedurftige; 17 Spataussiedler)
2020 = 37 (+ 10 Schutzbedirftige; 28 Spataussiedler)
2021 = 12 (+ 26 Spataussiedler; 38 Schutzbedurftige)

Herkunftslander = lIran, Irak, Somalia, Afghanistan, Pakistan

« Erfullungsquote: 93,88
FIUAG Bestand 221 Personen
Aufnahmeverpflichtung = 14 Personen

)
(Stand 06.03.2022
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Bestandsmeldungen FIIAG
(Entwicklung 12 Monate)
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Luweisungen FlilAG NRW ah 2015

Bestandsmeldungen FIUAG
(Entwicklung seit 2015)
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Zuweisungen Flichtlingen und Asylbewerber in die Stadt
Siegen im Jahr 2021 (mit Wohnsitzzuweisung nach § 12a

AufenthaltsG)

« Bestand:

zum 01.01.2020
zum 01.07.2020
zum 01.01.2021
zum 01.07.2021
zum 01.01.2022

 Erfullungsquote:

« Ubererfullung:

09.03.2022

2377 Personen

1.756 Personen
1.971 Personen
2.031 Personen
2.360 Personen
2.360 Personen

201,64 %

1.198 Personen

(Stand 06.03.2022)
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Ubergangseinrichtungen - Wohnraum

« 3 stadtische Ubergangseinrichtungen mit
Belegung:
Im Wiesental (Geisweid), Am Dreesch (Hengsbach),

Tiergartenstral3e (Siegen)

« ,,Stand-by*: Notquartier Winchenbach (aktuell vorbereitet fiir
,Massenquarantane)

« 4 weiltere stadtische und 49 angemietete Objekte
stadtweit

« 461 Platze vorhanden, 305 Platze belegt

(Stand 01.03.2022)
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Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazititen
(Entwicklung 12 Monate)
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Unterbringung von Fliichtlingen und Asylbewerhern in der Stadt Siegen

Unterbringungskapazitaten

Entwicklung seit 2015
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Entwicklung Aufnahme Unbegleitete minderjahrige
Flichtlinge (UMF):

Aufnahmen UMF
(Entwicklung 12 Monate)
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Geflichtete aus der Ukraine - Aktuelle Situation

« Informationen zur aktuellen Situation

« Leistungsrechtliche und aufenthaltsrechtliche
Rahmenbedingungen

« Unterbringungssituation

« Ankommen und Willkommen

* Integration: Schule, KiTa, Ehrenamt, Sprache,...

* Dbereits getroffene MaRnahmen (Hotline,
Registrierungsbtro,....)

« UMF
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Unterstltzung ftr Ehrenamtliche in der FlGchtlingshilfe
« Erstattung der Kosten fir Lehrmaterialien bei Deutschkursangeboten

* Finanzielle Unterstitzung von Willkommens- und Begegnungsangeboten durch
Fordergelder des Landesprogramms ,,Komm-An NRW*

 Bei Bedarf k6nnen Schulungs- und Fortbildungsangebote geschaffen oder
Ehrenamtssprechstunden mit den Fachkraften des Vereins fur soziale Arbeit
und Kultur vermittelt werden.

« Zentrale Begegnungs- und Vernetzungsangebote fur Ehrenamtliche und
Geflichtete in der Einrichtung KIQ in der Koblenzer Stral3e 90

Kontakt Integrationsbeauftragter:
Herr Blker
Tel.: 404 - 1400
E-Mail: t.bueker@siegen.de

www.siegen-hilft.de
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UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 822/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 5 Siegen, 23.02.2022

Bereich: Soziale Leistungen

Bearbeitet von:  Steffen Weiskirch, Maren Konigsberg, Patrick Zoller

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022

Kurzbezeichnung:

Sachstandsbericht "Konzept zur Unterbringung von Fliichtlingen, Asylbewerbern, Aussied-
lern und Wohnungslosen"

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren der Universitdtsstadt Siegen nimmt den
Sachstandsbericht "Konzept zur Unterbringung von Flichtlingen, Asylbewerber, Aussiedlern
und Wohnungslosen" zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begriindung:

. Vorbemerkung

Im Hinblick auf das zu erstellende ,,Unterbringungskonzept der Universitatsstadt Siegen zur
Versorgung von Flichtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und Wohnungslosen bzw. von
Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen mit Wohnraum® hat der Ausschuss fiir Soziales,
Familien und Senioren (AfSFS) zuletzt am 21.04.2021 beraten und entschieden. Auf die ent-
sprechenden Vorlagen VL 153/2021 und 311/2021 wird verwiesen.

Demnach wurde die Verwaltung beauftragt, innerhalb eines Jahres ein Gesamtkonzept zur
Wohnungslosenhilfe zu erstellen, welches sowohl eine umfassende Bestandsaufnahme der
vorhandenen Unterbringungs- und Betreuungsangebote enthalt, als auch im Detail aufsch-
lUsselt, welche Personen in der Universitatsstadt Siegen von Wohnungslosigkeit betroffen
oder bedroht sind, wie lange diese von den in der Wohnungsnothilfe aktiven Stellen und
Tragern betreut werden und wie genau sich diese Betreuung darstellt und vollzieht.
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Darliber hinaus soll im Konzept aufgezeigt werden, wie die Wohnungslosenhilfe der Univer-
sitatsstadt Siegen in den nachsten Jahren weiterentwickelt werden soll (in Ergdnzung zur von
der Verwaltung bereits geplanten Unterbringungs- und Belegungskonzept) und welche
Schritte dazu notwendig sind und wann diese durchgefiihrt werden.

Wie bereits in Vorlage 311/2021 beschrieben, ist fiir die weitere Planungen evident, ob und
wo geeignete Unterbringungskapazitaten gefunden, erworben und ggf. baulich nach den
Unterbringungsbedarfen umgestaltet werden. Das Konzept wird inhaltlich davon abhangen,
ob die Stadt Siegen beispielsweise ein grolReres Objekt fir die gewiinschten Zwecke erwer-
ben kann oder ob mehrere Einzelobjekte zur Verfligung stehen. Neben der Belegung wird
hiervon zum Teil auch die Ausgestaltung, speziell die Organisation der Beratungs- und Be-
treuungsleistungen abhangig sein.

Primares Ziel des Unterbringungskonzepts ist die ausreichende und zeitnahe Versorgung des
in Siegen lebenden hilfebedirftigen Personenkreises mit geeignetem und menschenwiirdi-
gem Wohnraum.

Sekundares Ziel der Entwicklung und dauerhaften Fortfiihrung bzw. standigen Anpassung
eines gemeinsamen Unterbringungskonzepts ist die Zusammenfiihrung der (perspektivi-
schen) Arbeitsweisen und die Optimierung von Verfahrensabldufen der Arbeitsgruppen 5/1-
2 (Leistungen nach dem AsylbLG) und 5/1-3 (Wohnen und andere soziale Leistungen) zur
Unterbringung der bedirftigen Personenkreise unter Berlicksichtigung und Einbindung aller
zur Verfligung stehenden Ressourcen. In diesem Zusammenhang kommt auch den weiterge-
henden Strukturen zur Beratung und Betreuung dieser Menschen innerhalb der Universitats-
stadt Siegen eine besondere Bedeutung zu.

Der vorliegende Sachstandsbericht nimmt Bezug auf die verschiedenen Handlungsfelder der
Arbeitsgruppen unter Bericksichtigung des zu differenzierenden Klientels, die aktuelle Lage
in der Universitatsstadt Siegen, Planungen und Herausforderungen bei der Evaluation des
Unterbringungskonzeptes, sowie auch in diesem Zusammenhang besonders zu beriicksichti-
gende Personenkreise. Auf die bestehende Situation, zu beriicksichtigende Begleitumstande
und Perspektiven zum Unterbringungskonzept wird zudem Bezug genommen.

Il. Bestehende Strukturen
1. Arbeitsgruppe 5/1-2 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
a) Handlungsfelder

Die Arbeitsgruppe 5/1-2 ist neben der Unterbringung von Flichtlingen, Asylbewerbern, Aus-
siedlern und ggfs. sonstigen Schutzberechtigten mit den Themenfeldern Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hilfen zur Gesundheit (u.a. Krankenhilfe),
Flichtlingsbetreuung und Riickkehrberatung befasst. Die einzelnen Themenfelder weisen in
groflen Anteilen Schnittstellen auf und sind daher aus Effizienzgriinden organisatorisch in
dieser Arbeitsgruppe zusammengefasst. Die Teams arbeiten eng verzahnt und im standigen
Austausch miteinander.
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Die Zuweisung von Asylbewerbern an die Universitatsstadt Siegen erfolgt auf Grundlage des
Flichtlingsaufnahmegesetztes des Landes Nordrhein-Westfalen (FIGAG NRW) durch die Be-
zirksregierung Arnsberg. Die Zuweisung anerkannter Schutzberechtigter und von Inhabern
bestimmter humanitarer Aufenthaltstitel erfolgt auf Grundlage des § 12a Aufenthaltsgesetz
(AufenthG) - Wohnsitzauflage).

b) Bestandsaufnahme der Unterbringungs- und Betreuungssituation von Fliichtlingen,
Asylbewerbern, Aussiedlern

Gebdudeinfrastruktur

Die Universitatsstadt Siegen bringt Flichtlinge, Asylbewerber und Aussiedler in eigenen
Ubergangseinrichtungen, angemieteten Objekten und stadteigenen Wohnungen unter.

Derzeit unterhilt die Stadt vier eigene Ubergangseinrichtungen. Dariiber hinaus werden vier
weitere stadtische und 49 angemietete Objekte stadtweit fiir die Unterbringung von Fliicht-
lingen, Asylbewerbern und Aussiedlern genutzt.

Von den vier eigenen Ubergangseinrichtungen sind derzeit drei belegt (TiergartenstraRe, Am
Dreesch, Im Wiesental). Die Einrichtung "An der Sommerseite" ist im Stand-By-Modus und

hinsichtlich der weiterhin anhaltenden Pandemielage fir eine ggf. erforderliche Massenqua-
rantdne vorbereitet. Eine diesbezlgliche Unterbringung ist im Bedarfsfall kurzfristig moglich.

Die Ubergangseinrichtungen und stadtischen Wohnungen werden von acht Hauswarten be-
treut, die im Ubrigen auch in den Einrichtungen der AG 5/1-3 eingesetzt werden.

Die Hauswarte kiimmern sich um die Gebaudeinfrastruktur, sind aber auch erste (und wich-
tige) Anlaufstelle fiir die Bewohner/innen und unterstitzen damit erganzend die Arbeit der
Sozialarbeitenden.

Betreuungs-und Beratungssituation (inklusive Riickehrberatung) / Personalschliissel

Die sach- und fachkompetente Betreuung und Beratung von Fliichtlingen, Asylbewerbern,
Aussiedlern und Zugewanderten wird von der Universitdtsstadt Siegen im Rahmen einer re-
gelmaBigen Ausschreibung und eines Dienstleistungsvertrages zu einem Teil an einen freien
Trager vergeben. Bis zum 31.12.2022 ist die Leistung an den Verein fir soziale Arbeit und
Kultur Stidwestfalen e.V. (VAKS) vergeben. Die Beratung und Betreuung dieses Personen-
kreises wird derzeit vom freien Trager durch den Einsatz von entsprechend geschulten
Fachkraften in einem Umfang von 5,7 Stellen sichergestellt. Hierfir sind Diplom-
Sozialarbeiter/innen oder Mitarbeiter/innen mit vergleichbarer Qualifikation im Einsatz.

Der Verein arbeitet dariiber hinaus eng mit den weiteren zustandigen Diensten der Universi-
tatsstadt Siegen (Jugendamt, Auslanderbehorde, etc.), sowie weiteren freien Tragern und
Migrantenorganisationen zusammen.

Die Vertragslaufzeit war auf hochstens finf Jahre beschrankt. Derzeit laufen die Vorberei-
tungen zur Ausschreibung und Vergabe der Leistung ab dem 01.01.2023.
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Neben der sozialen Betreuung liegen die Schwerpunkte in der Sozialarbeit weiterhin in der
Wohnungssuche (soweit kein Recht/ keine Verpflichtung mehr besteht, in den Ubergangs-
einrichtungen zu wohnen) und -vermittlung, der Orientierungshilfe im neuen Lebensumfeld,
der Vermittlung an Fachstellen fiir verschiedene Problemlagen, Sprachférderangeboten und
dhnliches. Die einzelfallbezogenen Leistungen sind ausgerichtet an die speziellen Problemla-
gen der Betroffenen.

Dariber hinaus erbringt die Stadt Siegen Beratungs- und Betreuungsleistung mit eigenem
Personal. Derzeit sind drei Vollzeitstellen hierflr vorgesehen. Die drei stadtischen Mitarbei-
ter arbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem VAKS e.V.

Riickkehrberatung

Die Grinde fiir eine freiwillige Riickkehr sind vielfaltig. Neben der Aufforderung zur Ausreise
oder einer drohenden Abschiebung spielen hdufig die fehlende Perspektive auf Familien-
nachzug, sonstige familidre Griinde, "Heimweh" sowie der Wunsch im gewohnten Kultur-
kreis zu leben eine zunehmende Rolle.

Seit Mai 2018 ist einer der drei oben aufgefiihrten stadtischen Mitarbeiter gezielt mit der
»Ruckkehrberatung fur ausreisewillige Personen” beauftragt. Die Erfahrungen zeigen grolRe

Resonanz und Erfolge der stadtischen Riickkehrberatung.

Entwicklung der Riickkehrberatung seit 2018

2018

* 19 freiwillige Ausreisen
* Riickkehrlander

Aserbaidschan; Indien; Irak; Mazedonien; Libanon; Pakistan; Republik Serbien; Russische
Foderation; Syrien; Tadschikistan; Ukraine; Volksrepublik China.

2019

* 22 freiwillige Ausreisen
* Rickkehrlander

Afghanistan; Irak ; Iran; Libanon; Pakistan; Republik Serbien; Syrien; Ukraine
2020

* 10 freiwillige Ausreisen
* Riickkehrlander

Irak; Mongolei; Litauen; Syrien; Russische Foderation; Volksrepublik China.
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2021

* 21 freiwillige Ausreisen
* Riickkehrlander

Albanien; Bangladesh; Indien; Irak; Mongolei; Nepal; Republik Kosovo; Republik Serbien;
Aktuelle Zuweisungs- und Unterbringungssituation

Hinsichtlich der Entwicklung der Zuweisungen durch die Bezirksregierung Arnsberg und die
in diesem Zusammenhang stehenden Unterbringungskapazitaten wird auf die regelmaRige
Prasentation zur Unterbringung, Beratung und Betreuung von Fliichtlingen, Asylbewerbern
und Aussiedlern in der Sitzung des Ausschusses fir Soziales, Familien und Senioren verwie-
sen.

Aktuell bleibt in diesem Zusammenhang erganzend auszufiihren, dass die Erflllungsquote
zur Aufnahme von Asylbewerbern im Sinne des §§ 50, 51 Asylgesetz (AsylG) drei Jahre lang
Uber 100 % lag. Anfang 2022 wurde die Aufnahmeverpflichtung erstmals wieder unterschrit-
ten, so dass vereinzelt Zuweisungen in die Stadt Siegen erfolgten.

Hinsichtlich der Zuweisungen im Rahmen des § 12a AufenthG ist festzustellen, dass die Auf-
nahmeverpflichtung seit Jahren deutlich lGbertroffen wird. Zum 13.02.2022 lag eine Erfil-
lungsquote von 202,12 % vor.

2. Arbeitsgruppe 5/1-3 - Wohnen und andere soziale Leistungen
a) Handlungsfelder

Die Arbeitsgruppe 5/1-3 besteht aus den Arbeitsteams "Wohnen/Wohnraumsicherung und -
versorgung", "Leistungen nach dem Wohngeldgesetz", " Versicherungs-
amt/Rentenangelegenheiten” und "Leistungen fur Behinderte".

Das Arbeitsteam "Wohnen/Wohnraumsicherung und -versorgung" verflgt tber eine eigene
Fachstelle fir Wohnungsnotfalle, welche sich insbesondere mit der Unterbringung von
Wohnungs- und Obdachlosen beschaftigt. Darliber hinaus erfolgt aber auch die Ausstellung
von Wohnberechtigungsscheinen, sowie Wohnungsvermittlungen zur Vorbeugung und Ver-

meidung drohender Wohnungslosigkeit.

b) Bestandsaufnahme der Unterbringungs- und Betreuungssituation von Wohnungs- und
Obdachlosen

Gebdudeinfrastruktur

Die Fachstelle fiir Wohnungsnotfalle betreut derzeit 70 hilfebediirftige Personen und unter-
stltzt diese im Rahmen der ihr obliegenden Aufgaben.

Dariber hinaus sind der Fachstelle derzeit 5 obdachlose Personen, welche sich im Stadtge-
biet aufhalten, bekannt. Die Universitatsstadt Siegen bringt Obdachlose im Rahmen der Ge-
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fahrenabwehr priorisiert in stadtischen Unterkiinften unter. Ergdanzend erfolgen die Anmie-
tung entsprechender Objekte nach Bedarf sowie die Unterbringung in Hotels/Pensionen.

Hier ist jedoch ein Engpass an entsprechend geeigneten Unterbringungskapazitaten festzu-
stellen.

Stadtische Objekte zur Unterbringung von Wohnungs- und Obdachlosen:

Unterkunft Gesamtzahl mogli- Derzeit Belegt
cher Bewohner

Unterkunft 1 4 WE/4 Familien 1 WE/2 Personen
2 WE/4 Personen 2 WE/3 Personen

Unterkunft 2 4 WE/4 Familien 3 WE/8 Personen

Unterkunft 3 2 WE/2 Personen 2 WE/2Personen

Unterkunft 4 5 WE/10 Personen 4 WE/4 Personen

Unterkunft 5 4 WE/4Personen 0

c) Problemlagen
Zunahme und Umgang mit renitenten Obdachlosen (sog. , Systemsprengern®)

Verantwortlich fiir die Vermeidung beziehungsweise Uberwindung von Wohnungslosigkeit
sind in Deutschland in erster Linie die Kommunen. Hierbei wird seit einiger Zeit eine starke
Zunahme von aufsadssigen Obdachlosen festgestellt, die unter Umstanden nicht nur fir sich,
sondern auch fiir andere Bewohner einer Obdachlosenunterkunft eine Gefahr darstellen
kénnen. Auch die Universitatsstadt Siegen ist in wachsendem MaR mit Obdachlosen kon-
frontiert, deren Verhalten fiir ihre Umgebung letztlich nicht mehr zumutbar ist. Dieser Per-
sonenkreis unterfallt diversen Suchtproblematiken oder psychischen Erkrankungen. Der
wachsende Anteil der psychisch kranken Wohnungslosen, die im Verhalten massive Auffal-
ligkeiten zeigen, lasst eine Unterbringung in ,,reguldaren” Unterkiinften nicht mehr zu und
bendtigt dringend entsprechende Alternativen.

Wird die Obdachlosenunterkunft durch einen polizeirechtlich Untergebrachten gravierend
beschadigt, so kann die Kommune zum Schutz ihres Vermogens ihm einfachste Unterkiinfte
zuweisen oder regelmaRig, im Einzelfall auch tagliche Kontrollen unterziehen. Problematisch
ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Universitatsstadt Siegen aktuell nicht tGber
ausreichende Unterbringungskapazitdten einfachster Art verfiigt. Hinzu kommt, dass ob-
dachlose Personen, bei denen (offensichtlich) eine Selbst- und Fremdgefahrdung und damit
eine einstweilige Unterbringung nach dem Unterbringungsrecht ausgeschlossen ist, nicht bei
winterlichen Witterungsverhaltnissen unter Gefahrdung von Leib und Leben ,auf die Stralte
gesetzt werden” kdnnen.

Zu der Frage, ob die Obdachlosenbehorde bzw. die Fachstelle in Ausnahmefallen bei exzessi-
ven VerstoRen von der Verpflichtung zur Unterbringung des Obdachlosen befreit wird, du-
Rert sich die Literatur bzw. Kommentierung aus verfassungsrechtlichen Griinden ablehnend.
Denn: Eine solche , Freistellung" widerspricht den polizei- und ordnungsrechtlichen Grund-
satzen und missachtet den staatlichen Schutzauftrag fiir das Leben und die Gesundheit des
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Menschen. Zum Schutz der bedrohten Grund- und Menschenrechte des Obdachlosen bleibt
die Polizei bzw. die Ordnungsbehdrde zum Einschreiten verpflichtet. Dieser Personenkreis
kann jedoch nicht (mehr) in den bisherigen stadtischen Unterkiinften und auch nicht in an-
gemietetem Wohnraum untergebracht werden. Nach den langjahrigen Erfahrungen der
Fachstelle besteht die einzige und effektivste Moglichkeit, diese sog. ,,Systemsprenger” in
Wohncontainern oder vergleichbar ausgestatteten Objekten unterzubringen.

Verfiigbarkeit und Vorhaltung von Unterbringungskapazitéten

Wie zuvor dargestellt, existiert ein Mangel an bedarfsgerechten Platzen fiir bestimmte
Gruppen von Wohnungslosen, unter anderem Frauen, Menschen mit korperlichen und/ oder
psychischen Behinderungen, junge Wohnungslose, Menschen mit psychischen, Alkohol-
und/oder Drogenproblemen. Derzeit sind mehr Manner als Frauen betroffen und binden
zunehmend mehr Arbeitskraft des Verwaltungspersonals.

Wegen der konstant hohen Zahl von Wohnungslosen und zudem der kleinen, aber steigen-
den Zahl von Personen mit verhaltensbedingten Auffalligkeiten besteht ein Bedarf im Be-
reich der Einzelunterbringung, der derzeit jedoch nicht befriedigt werden kann. ,Normal-
wohnraum” (Wohnungen) ist bei den derzeitigen stadtischen Unterkiinften der Regelfall.
Mehrbettzimmer in Sammelunterkiinften sind aus hygienischen Griinden weder derzeit,
noch zukiinftig zu verfolgen — erst Recht nicht in Zeiten einer pandemischen Lage. Insoweit
besteht ein Handlungsdruck bei der Schaffung von Moglichkeiten der Einzelunterbringung,
hier insbesondere fiir psychisch auffallige Wohnungslose, die praktikabelerweise in vanda-
lismusunanfalligen Wohncontainern untergebracht werden sollten. Diese Losung ist alterna-
tivlos, denn ein Verbleib der untergebrachten Personen in den bisherigen Unterkiinften ist
dem Wohnumfeld bzw. der Nachbarschaft teilweise nicht mehr zuzumuten. Die Personen
sind teilweise stark alkohol- und oder drogenabhangig; die Polizei und /oder die stadtische
Rufbereitschaft miissen mehrmals im Monat vor Ort sein, um Streitigkeiten, Larmbelastigun-
gen oder dhnliches zu schlichten.

Hinsichtlich potentieller Grundstiicks- bzw. Aufstellungsflaichen und Moglichkeiten der Be-
schaffung/Realisierung steht die Abt. 5/1 in Kontakt mit den zu beteiligenden Arbeitsberei-
chen innerhalb der Stadtverwaltung.

Obdachlose ohne Unterbringungswunsch

Eine weitere Herausforderung stellen in Siegen lebende obdachlose Personen dar, welchen
ein Unterbringungsangebot von Seiten der Fachstelle unterbreitet, dieses jedoch nachhaltig
abgelehnt wird. Dieser Personenkreis nimmt oftmals eine Eigengefahrdung im Rahmen von
winterlichen Witterungsverhaltnissen in Kauf und tGbernachtet im "Freien". Um diesen Men-
schen dennoch zu helfen und Schutz gegen Kalte zu bieten wurde durch die Fachstelle fiir
Wohnungsnotfélle zwischenzeitlich eine geringe Anzahl sogenannter "Iglous" beschafft. Die-
se wasserdichten, vor allem warmen kleinen, aus Polyethylen-Schaumstoff bestehenden
schlauchartigen Rickzugsorte bieten fiir Betroffene Schutz vor Unterkiihlung und einen klei-
nen "Raum" zum Schlafen. Sie sind fiir Personen gedacht, die keinen Unterschlupf in einer
Notschlafstelle wahrend des Winters finden kdnnen oder wollen. Die Universitatsstadt Sie-
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gen mochte nunmehr testen, ob und inwieweit diese neuartige Form der Unterbringung in
Anspruch genommen wird.

Verweildauer in Unterkiinften

Es ist festzustellen, dass die urspriinglich nur als Notlosung und kurzfristige MaBnahme ge-
dachte ordnungsrechtliche Unterbringung zunehmend langerfristig wird. Insofern spiegelt
die Realitat (dauerhafte Unterbringung) nicht mehr den eigentlichen Gesetzeszweck (vor-
Ubergehende Unterbringung zur Abwehr der Gefahr fiir Sicherheit und Ordnung) wieder.
Sind aber die stadtischen bzw. die auf dem Wohnungsmarkt zur Vermeidung von Obdachlo-
sigkeit angemieteten Unterkiinfte dauerhaft bzw. langfristig belegt, verhindert dies im Um-
kehrschluss die Aufnahme zusatzlicher Bediirftiger.

1. Arbeitsweisen

In der Sitzung des Ausschusses fiir Soziales, Familien und Senioren vom 21.04.2021 wurde
unter anderem ein Fragenkatalog durch die Fraktion Biindnis90/Die Griinen erstellt, wel-
chem die Verwaltung an dieser Stelle sinngemal beantworten mochte:

Frage 1:

Wie lauft die Beratung und Begleitung der Hilfesuchenden in der stadtischen Fachstelle fir
Wohnungsnotfélle ab (gerne auch lGber eine Visualisierung von Arbeitsprozessen und Ablau-
fen von Hilfeangeboten und —gesprachen/ Prozessdiagramme)?

a) Wer stellt wie Kontakt zu weiteren Beratungsangeboten und Tragern her (Schuldnerbera-
tung, Suchtberatung, Pflegedienste etc.)? Wie erfolgt die Erstellung eines individuellen Hilfe-
plans (inklusiv exemplarischer Darstellung)?

Die Fachstelle stellt — je nach Bedarf —den weiteren benétigten oder gewiinschten Kontakt
her. Welche Hilfe benétigt wird, stellt sich in einem persénlichen Gesprach heraus. Regel-
mafige Kooperationspartner sind die Diakonie (Beratung, Cafe Patchwork etc.), der Allge-
meine Soziale Dienst - ASD (z.B. bei Raumungsklagen von Familien usw.), Einzelfallhilfe von
Senioren bei der stadtischen Fachberatung Senioren und dem Seniorenbeauftragen, sowie
dem Sozialpsychiatrische Dienst beim Gesundheitsamt — SpDi.

Eine allgemeingiiltige schematische Aufstellung ist aufgrund der Individualitat der Einzelfalle
nicht moglich. Vielmehr ist eine bedarfsorientierte Beratung und Betreuung - bis hin zur Ge-
fahrenabwehr - anhand der konkreten Umstande durch die Fachstelle fiir Wohnungsnotfalle
zu prifen, durchzufiihren oder ggfs. eine Weitervermittlung zu veranlassen.

b) Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Wohngeldstelle der Stadt? Werden Antra-
ge von Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, in der Bearbeitung priorisiert?

Es findet keine Zusammenarbeit mit der Wohngeldstelle statt, da die Bereiche keine Beriih-
rungspunkte oder Schnittstellen aufweisen.
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c) Wie ist die Riickkehr in ein reguldares Mietverhaltnis gestaltet (enge Begleitung, Versor-
gung durch Pflegedienst, Installieren einer Therapie, etc.)

Die betroffenen Personen werden in das eigene stadtische Wohnungsvermittlungspro-
gramm eingetragen und in regelmaRigem Abstand Uber etwaige bzw. passende Wohnungs-
angebote informiert. Eine dariberhinausgehende Begleitung durch die Fachstelle findet
nicht statt.

d) Wie lange sind Hilfesuchende im Schnitt von den Leistungen der Wohnungsnothilfe ab-
hangig? Erforderlich ist ebenfalls eine Aufschliisselung dartiber, wie lange wie viele Personen
von diesen Leistungen abhangig sind und wo diese untergebracht wurden (in absoluten Zah-
len).

Die Leistung der Wohnungsnothilfe ist u. a. die wohnungsrechtliche Notunterbringung, wel-
che quantifiziert werden kann. Im Jahr 2020 wurden 29.682 Ubernachtungen von 200 Per-
sonen in privatrechtlichen Unterkiinften (Hotels, Pensionen) verzeichnet. Diese waren mit-
hin durchschnittlich 148 Tage untergebracht. Fiir das Jahr 2021 steht die statistische Auswer-
tung noch aus. In den stadtischen Notunterkiinften fanden im Jahr 2020 4.372 Ubernach-
tungen statt. Hier ist jedoch zu beachten, dass die dort untergebrachten Personen regelma-
Rig eine Uberdurchschnittlich lange, teilweise mehrjahrige, Verweildauer aufweisen.

Frage 2:

Wie haufig findet aufsuchende Sozialarbeit in den Unterbringungseinrichtungen und Beher-
bergungsbetrieben statt? Findet diese in allen Einrichtungen statt? Welche Anderungen sind
fir die Zukunft vorgesehen?

Aktuell werden die Unterkiinfte im Rahmen der Sozialarbeit mindestens einmal wochentlich
aufgesucht. Zusatzlich werden betroffene Personen vor einer Raumungsklage aufgesucht.
Teilweise haben private Beherbergungsbetriebe mehrere Mitarbeiter rund um die Uhr vor
Ort (Theke/Rezeption).

a) Inwieweit sind die Angebote der Wohnungslosenhilfe und der sozialpsychiatrischen Ver-
sorgung miteinander verzahnt?

Grundsatzlich besteht mit dem sozialpsychatrischem Dienst (SpDi) ein steter Austausch.
Schwierige Falle werden gemeinsam erortert, Auffalligkeiten werden durch die Fachstelle
unmittelbar an den SpDi gemeldet. Diese Vorgehensweise wurde in einer gemeinsamen vir-
tuellen Besprechung im 4. Quartal 2021 nochmals bestéatigt. Darliber hinaus existiert ein
Arbeitskreis ,,psychisch krank und wohnungslos®, an dem auch die Fachstelle fiir Wohnungs-
notfalle teilnimmt.

b) Exakte Aufschlisselung nach Betreuungs- und Beratungsangeboten fiir alle Unterbrin-
gungseinrichtungen und Beherbergungsbetriebe.

Betreuungs- und Beratungsangebote werden durch die Fachstelle wahrend der reguladren
Offnungszeiten wahrgenommen. I. d. R. sind die untergebrachten Personen angehalten, mo-
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natlich bei der Fachstelle vorzusprechen. Diese wahrend der Corona-Pandemie ausgesetzte
Praxis wurde mit Beginn des Jahres 2022 wieder aufgenommen. Dariiber hinaus bestehen
Beratungs- und Betreuungsangebote seitens der unter Frage 4 genannten freien Trager. Ei-
ne exakte Aufschllsselung fiir alle Unterbringungseinrichtungen und Beherbergungsbetriebe
kann indes nicht gegeben werden, weil sich die Angebote nicht nach Objekten orientieren,
sondern nach den Individuen.

Zusatzlich wird die Fachstelle mit Wirkung vom 01.04.2022 durch eine Teilzeitkraft personell
verstarkt, um insbesondere die Bereiche ,,Praventive Wohnhilfe- und Sozialberatung” (u. a.
Kontaktaufnahme bei Kiindigungen und Rdumungsklagen, Beratungen und Unterstiitzung
zur Sicherstellung sozialer Leistungen) und ,Aufsuchende praventive Hilfe” zu intensivieren.

Frage 3:

Wie viele Haushalte und wie viele Personen sind von Kiindigungen, Raumungsklagen und
Rdumungen betroffen?

Zur Beantwortung dieser Frage muss das gangige Verfahren erldautert werden, das bei Fach-
stellen fir Wohnungsnotfalle grundsatzlich Anwendung findet:

Nicht alle Betroffenen sind dariiber informiert, dass sie bei der stadtischen Fachstelle Unter-
stitzung bei drohendem Wohnungsverlust erhalten kénnen.

Nach § 36 Abs. 2 SGB Il macht das Amtsgericht der Fachstelle fiir Wohnungsnotfille eine
Mitteilung liber Raumungsklagen aufgrund von Mietriickstanden, so dass zu den Betroffe-
nen Kontakt aufgenommen werden kann, um eine gemeinsame L6sung zur Verhinderung
des Wohnungsverlustes zu finden. In der Regel sind die Betroffenen Leistungsempfanger und
es besteht die Méglichkeit zur darlehensweisen Ubernahme der Mietriickstande durch den
Leistungstrager, so dass der Wohnraum erhalten bleiben kann.

In einzelnen Fallen erreichen die Fachstelle auch verhaltensbedingte Klagen. Je nachdem,
wie sich die Falle gestalten, hat die Fachstelle die Moglichkeit, Riicksprache mit dem Sozial-
psychiatrischen Dienst zu halten. Ein GroRteil der Raumungsklagen aufgrund von Eigenbe-
darf oder mietwidrigem Verhalten werden der Fachstelle jedoch erst bekannt, wenn es zu
einem Raumungstermin kommt.

Aus datenschutzrechtlichen Bedenken werden in der Regel keine Mitteilungen tiber Kindi-
gungen von den Vermietern an die Fachstelle weitergeleitet, so dass erst im Rahmen einer
Klage an die Betroffenen herangetreten werden kann. An dieser Stelle besteht Handlungs-
und Kommunikationsbedarf mit der Wohnungswirtschaft, um nach Méglichkeit doch und
friihzeitig von Kiindigungen zu erfahren.

Hier setzen die Stadtteilbliros am Fischbacherberg und am Heidenberg praventiv an, da sie
bei den Anwohnern bekannte Anlaufstellen darstellen, die bereits vor einer Abmahnung
oder Kiindigung Mietriickstinde verhindern kénnen.
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a) Wie viele Minderjahrige sind betroffen? Wie werden betroffene Familien untergebracht?

Im Jahr 2021 waren insgesamt 150 Haushalte mit 171 Kindern von Kiindigungen, Raumungs-
klagen oder Radumungen betroffen.

Von einem Raumungstermin waren im Jahr 2021 insgesamt 32 Kinder aus 18 Haushalten
betroffen, einige Familien konnten vor der R&umung neuen Wohnraum beziehen, ein Grol3-
teil der Familien ist nach der Raumung vorlaufig bei Verwandten untergekommen. Die Woh-
nungsvermittlung der Fachstelle bietet dann Unterstiitzung bei der Wohnungssuche an.
Dariiber hinaus besteht jedoch eine Dunkelziffer an Personen/Haushalten, die keine weitere
Unterstitzung angefordert haben, so dass die Fachstelle keine Informationen (iber den wei-
teren Verbleib hat. In einer stadtischen Notwohnung wurden im Jahr 2021 insgesamt acht
Familien mit 22 Kindern untergebracht.

Sofern die Mitteilung liber den Rdumungstermin eines Haushalts mit minderjahrigen Kindern
durch den Gerichtsvollzieher eingeht, setzt sich die Fachstelle mit dem Jugendamt in Verbin-
dung um eine gemeinsame Losung zu finden, da die drohende Obdachlosigkeit eine Gefahr-
dung des Kindeswohls darstellt. Die Universitatsstadt Siegen halt zur Unterbringung von Fa-
milien und Alleinerziehenden Notwohnungen in der "Alten Dreisbach" und in der "Stahlstra-
Re" bereit.

Uber die Notwendigkeit einer Inobhutnahme (etwa iiber eine Heimunterbringung oder eine
Unterbringung bei Pflegeeltern) der Kinder entscheidet das Jugendamt.

Es besteht zudem eine enge Kooperation mit dem freien Trager ALF. ALF bietet Moglichkei-
ten zur Versorgung von alleinerziehenden Mittern und deren Kinder an.

b) Bei wie vielen Kiindigungen kommt es zu Raumungsklagen und wie viele Raumungen
werden tatsachlich vollstreckt?

Da die Fachstelle keine Benachrichtigung tber die Klindigung von Wohnraum durch die
Vermieter erhalt und Betroffene erst nach Benachrichtigung durch das Amtsgericht erreicht
werden kdnnen, kann hier keine verlassliche Aussage getroffen werden. Es sind Gesprache
mit der Wohnungswirtschaft geplant um MalRnahmen zu erarbeiten, die einen besseren In-
formationsfluss zwischen Wohnungsgenossenschaften und Fachstelle gewahrleisten kdnnen.

Vollstreckt wurden im Jahr 2021 insgesamt 51 Raumungstermine, wobei 116 Raumungskla-
gen bei der Fachstelle fir Wohnungsnotfille eingegangen sind.

c) Wie haufig konnte eine Raumung aufgrund der Unterstiitzungsangebote abgewendet
werden?

Die vorliegenden Daten lassen keine Auswertung dariiber zu. Sofern ein Rdumungsverfahren
verhindert wurde, kann dies auch trotz der Unterstiitzungsangebote aufgrund von Selbsthil-
femalRnahmen geschehen sein. Beispielsweise wenn die betroffenen Personen vor einer

Rdumung eine neue Wohnung gefunden oder eigenstandig und erfolgreich Antrdge auf eine
darlehensweise Ubernahme der Mietriickstinde bei einem Leistungstriger beantragt haben.
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In den Stadtteilbliros besteht die Moglichkeit, durch regelmaRige Kontakte mit den Anwoh-
nern praventiv sehr frith anzusetzen, da bereits Unterstitzung bei der Vermeidung von
Mietriickstanden angeboten werden kann.

Frage 4:

Wie viele freie Trager sind mit welchen Angeboten und in welchem Umfang an der stadti-
schen Wohnungslosenbhilfe beteiligt?

Beteiligt ist keiner der freien Trager an der stadtischen Fachstelle fir Wohnungsnotfille, es
besteht jedoch eine ergdnzende Kooperation.

Die Fachstelle fiir Wohnungsnotfalle arbeitet eng mit der Diakonischen Wohnungslosenhilfe
zusammen. Bei der Beratungsstelle erhalten Wohnungslose Angebote zur Existenzsicherung,
wie z.B. eine postalische Erreichbarkeit um Leistungen nach SGB Il oder XII, also Unter-
kunftskosten und Hilfe zum Lebensunterhalt zu sichern. Zudem verfiigt die Diakonie lber ein
breites Angebot an Einrichtungen fiir vorwiegend mannliche Wohnungslose, wie beispiels-
weise Wohngruppen, geschiitztes Wohnen, das Bodelschwinghaus, stationares oder teilsta-
tiondares Wohnen und auch ambulant betreutes Wohnen.

Zudem findet ein enger Austausch mit den ALF statt. Mit dem "Projekt Housing First" bietet
ALF einen innovativen Ansatz, um wohnungslosen Frauen eigenen, mietvertraglich und dau-
erhaft abgesicherten Wohnraum zu ermdéglichen. Weiterhin besteht die Moéglichkeit zur Un-
terbringung von wohnungslosen Frauen in einer Sozialpension oder einem teilstationaren
Wohnangebot.

Frage 5:

Zudem ware eine sozialstrukturelle Aufschlisselung (Aufschliisselung nach sozialen Grup-
pen, Berufstatigkeit, (Netto-) Haushaltseinkommen, Bildungsgrad u. d.) der Wohnungslosen
und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen wiinschenswert.

Eine exakte Aufschliisselung nach Bildungsstand, Berufstatigkeit oder Haushaltseinkommen,
ist nicht moglich. Die Dokumentation der Wohnungslosen erlaubt lediglich eine Unterschei-
dung zwischen Leistungsempfangern oder Selbstzahlern. In einigen sehr wenigen Fallen ver-
fiigen Wohnungslose (iber eigenes Einkommen.

Die Dokumentation der Wohnungsnotfalle beinhaltet keinerlei soziostrukturelle Angaben.

Allgemein ist natirlich zu beobachten, dass die betroffenen Haushalte meist hochverschul-
det sind und iber ein geringes Einkommen verfiigen. Ca. 90% der von einer Rdumung auf-
grund von Mietriickstanden bedrohten Betroffenen sind Geringverdiener oder Empfanger
von Sozialleistungen.

Es gibt durchaus Haushalte, deren einzelne Mitglieder Leistungsanspriiche bei unterschiedli-
chen Leistungstragern (Wohngeld, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag, Kindergeld, SGB
I, SGB XII, Unterhaltsvorschuss, etc.) geltend machen missen um den Lebensunterhalt zu
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sichern, so dass die Betroffenen mit der Antragstellung tGberfordert sind und Leistungen
auch wegen der oft sehr langen Bearbeitungsdauer nicht zeitnah gezahlt werden kénnen.
Auf diese Weise kénnen Mietriickstande entstehen, die zur Rdumungsklage fihren.

Studierende oder Personen mit h6herem Bildungsgrad sind in der Regel weniger von Woh-
nungslosigkeit aufgrund von Mietriickstanden betroffen oder bedroht. Ausnahmen beste-
hen wenn beispielsweise eine psychische - oder massive Suchterkrankung vorliegt.

Von verhaltensbedingten Klagen oder Klagen aufgrund von Eigenbedarf kénnen samtliche
sozialen Gruppen betroffen sein.

IV. Erforderliche Rechtsanpassungen
Novellierung bestehender Satzungen

Beide fir die Unterbringung maligeblichen vorhandenen Satzungen — die Gber die Errichtung
und Unterhaltung von Ubergangsheimen vom 28.11.2001 und die {iber die Errichtung, Un-
terhaltung und gebuhrenpflichtige Benutzung von Wohngebauden zur Unterbringung ob-
dachloser Personen in der Stadt Siegen vom 15.12.1998 — sind (iberarbeitungsbeddrftig.

Es ist beabsichtigt, diese beiden Satzungen in eine gemeinsame "Unterbringungssatzung" zu
Uberfiihren. Ein zentraler Baustein soll dabei sein, einheitliche und pauschalisierte Benut-
zungsgebihren zu erheben. Bemessungsgrundlage fir die Héhe der Benutzungsgebihr der
Unterkinfte einschlieBlich der Betriebskosten soll die Nutzflache und die maximale Bele-
gungskapazitat der Unterkiinfte sein. Voraussichtlich Anfang 2023 werden sich die Bewirt-
schaftungskosten der Gebaude fiir das Jahr 2022 aufzeigen lassen, so dass dann die entspre-
chenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten abschlieBend eruiert werden kénnen,
um anhand dessen die Gebiihrenkalkulation und die Satzungsnovellierung vorzunehmen.

V. Aufstellung des gemeinsamen Unterbringungskonzepts

Vor dem Hintergrund der obigen Ausflihrungen ist festzustellen, dass das bislang gelebte
Unterbringungskonzept nicht nur redaktionell anzupassen ist, sondern auch im Rahmen des
sich in den Anfangen befindlichen Strategiewechsels iberarbeitet werden muss. Hierbei ist
nicht nur auf die reine Unterbringung in Zusammenhang mit einer moglichen Gefahrenab-
wehr hinsichtlich des Personenkreises der Obdachlosen zu achten. Vielmehr ist auch eine
begleitende soziale Betreuung im Rahmen einer unmittelbaren Hilfestellung oder Vermitt-
lung zu Fachstellen der verschiedenen Rechtsbereiche zu beachten.

Trotz unterschiedlicher Herausforderungen beziiglich der unterzubringenden und teilweise
hilfebediirftigen Menschen, bestehen gleichzeitig erhebliche Schnittstellen zur Betreuung
der verschiedenen Personenkreise.

Dies als Grundsatz vorausgesetzt fiihrt zu dem Schluss, dass sich ein Unterbringungskonzepts
an den aktuellen Begebenheiten orientieren muss, aber anschlieRend stets fortzufiihren und
regelmaRigen Anpassungen zu unterwerfen ist.

Bei der Aufstellung des Gesamtkonzepts sind somit folgende Eckpunkte zwingend zu beach-
ten:
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- Ausgangssituation
- Betroffene Personenkreise und Anzahl
- Art der Unterbringung
Welche Unterbringung- bzw. Wohnformen sind beabsichtigt?
Zentral oder dezentral
Besondere Wohnformen
- Art der Betreuung
Umfang der praventiven und akuten Betreuung
Einbindung von Ehrenamtlichen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Kosten
Ermittlung der Bewirtschaftungskosten
Festlegung der Benutzungsgebiihren durch Satzung

Wiéhrend die Ausgangssituation und die betroffenen Personenkreise bekannt sind, stehen
die "Art der Unterbringung" und die "Art der Betreuung" in unmittelbarem Zusammenhang
und sind teilweise voneinander abhangig.

Der beschlossene Strategiewechsel in der Universitatsstadt Siegen sieht den zunehmenden
Erwerb von moglichst dezentral angesiedelten Unterbringungsobjekten vor. Aufgrund der
aktuell bestehenden hohen Nachfrage auf dem Immobilienmarkt ist mit einer kurzfristigen
Umsetzung des Strategiewechsels nicht zu rechnen. Zwar scheint das Zinsniveau zur Finan-
zierung grundsatzlich glinstig und von Vorteil zu sein. Allerdings muss unabhangig davon
eine entsprechende Anschaffung im Verhaltnis stehen.

Die Universitatsstadt Siegen ist seit ca. einem Jahr bemiiht, in Frage kommende Objekte zu
sichten und einen moglichen Erwerb vor dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit zu prifen.
Teilweise wurden Erwerbsabsichten gedullert, erste Gesprache gefiihrt oder gezielte Kauf-
angebote unterbreitet, welche bislang aus unterschiedlichen Griinden nicht zu einem Ab-
schluss gefiihrt haben.

Die weitere Entwicklung, insbesondere beziiglich der Frage, welche Objekte konkret zum
genannten Zweck erworben werden kdnnen, wird die Aufstellung eines gemeinsamen Un-
terbringungskonzepts, aber auch die Vergabe eines Dienstleistungsvertrags zur Betreuung
von Fluchtlingen, Asylbewerbern und Aussiedlern maRgeblich beeinflussen. Gleichzeitig
scheint jedoch die Entwicklung und Evaluierung eines gemeinsamen Unterbringungskon-
zepts, welches sich ausschlieRlich auf die aktuelle Situation bezieht, angesichts des eingelei-
teten Strategiewechsels nicht ausreichend und kann den Anspriichen nicht gerecht werden.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Abt. 5/1 den Ausschuss fiir Soziales, Familien und
Senioren Uber die weitere Entwicklung regelmaRig zu informieren und ein entsprechendes
Unterbringungskonzept vorzulegen.
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Finanzielle Auswirkungen [ ]ja X nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MalRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz

X] Nein

|:| Ja, positiv
|:| Ja, negativ
[] prufbedarf

Veranderungen CO,-
Emissionen

[] erhebliche Reduktion
[] geringe Reduktion
[] geringe Erhéhung
[] erhebliche Erhohung

Ubereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

] Ja
|:| Nein

[] unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

] Nein
|:| Ja

Erlauterung Klimarelevanz

Begriindung (Veranderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag

gez.

Steffen Weiskirch
Abteilungsleiter 5/1

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gililtig.
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Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022

Rat 11.05.2022

Kurzbezeichnung:

Bericht zum 6ffentlich geférderten Wohnungsbau in der Stadt Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen nimmt den Bericht zum o6ffentlich geférderten Woh-
nungsbau in der Stadt Siegen zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begriindung:

Der Rat der Stadt Siegen hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 23.06.2021 beauftragt,
einen jahrlich zu erstellenden Bericht Gber den offentlichen geférderten Wohnungsbau in
der Stadt Siegen im 2. Quartal vorzulegen. Zur Thematik wurde zuletzt in der Sitzung des
Ausschuss fir Soziales, Familien und Senioren am 26.01.2022 berichtet; auf die entspre-
chende Niederschrift wird verwiesen.

Aktuelles Zahlenmaterial liefert das Siegener Wohnungsmarkbarometer 2021 sowie Verof-
fentlichungen der NRW.Bank, deren Ergebnisse in Auszligen widergeben werden.

Wohnungsmarktbarometer 2021

Zundachst sei angefiihrt, dass ein ganz grundsatzlicher und aktueller Eindruck des Siegener
Wohnungsmarktes durch das im Dezember 2021 veréffentlichte ,,Wohnungsmarktbarome-
ter” vermittelt wird. Die Ergebnisse beruhen auf Fragen, die an 70 Agierende des Siegener
Wohnungsmarktes verschickt wurden.
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Es ist bereits dort erkennbar, dass der 6ffentlich geférderte Wohnungsbau gesonderter
Aufmerksamkeit bedarf. Uber 80 % der Befragten geben an, dass die Bewilligungsmiete zu
niedrig ist, um nach den geltenden Vorschriften wirtschaftlich bauen zu kénnen. Interessan-
terweise gibt aber nur die Halfte der Befragten an, dass die Forderbedingungen ein Hemm-
nis darstellen. Immerhin fast zwei Drittel der Teilnehmenden nennt die Belegungsbindung
mit der zugewiesenen Mieterklientel als Hemmnis und bemangelt den birokratischen Auf-
wand flir Férderantrage (S. 8 f.).

Die Bewilligungsmiete (5,90 €) ist zu niedrig, um wirtschaftliches Bauen zu
ermoglichen (z.B. ENEV, Barrierefreiheit)

Neubaukosten zu hoch wegen technischer Vorgaben (z.B. GEG,
Barrierefreiheit)

Investoren fiirchten die Belegungshindung / zugewiesene Mieterklientel
Birokratischer Aufwand fur Forderantrage zu hoch
Widerstand der Bevdlkerung/Nachbarschaft

Die Forderbedingungen sind nicht attraktiv genug bzw. nicht konkurrenzfahig

Private / kleine Investoren sind {iber die Forderung nicht ausreichend
informiert

Mangelnde kommunalpolitische Unterstiitzung (wohnungspolitische
Kanzepte, Kooperation)

L T I 2 S ' SN A 4

Zu wenig Eigenkapital bei potenziellen Investoren

0% 20% 40% 60% 80% 100%
T=30 u starkes Hemmnis Hemmnis kein Hemmnis weil3 nicht

Veranderung zum Vorjahr: l positive Entwicklung * negative Entwicklung ‘ gleichbleibend

Wohnungsmarktprofil 2021 — Ausgewdhlte Wohnungsmarktindikatoren

Die Wohnungsmarktbeobachtung NRW bietet fir alle 396 Kommunen in Nordrhein-
Westfalen Wohnungsmarktprofile an. Die Profile enthalten ausgewahlte Indikatoren aus den
Themenfeldern Wohnungsbestand, Bautatigkeit, Bevolkerung, Arbeitsmarkt und Soziales
sowie Preise.

e Anzahl der preisgebundenen und frei finanzierten Wohnungen in Gebdauden mit
drei und mehr Wohnungen
Der preisgebundene Wohnungsbestand umfasst Mietwohnungen, die mit Fordermit-
teln geschaffen oder modernisiert wurden und die fir eine bestimmte Zeitdauer
Mietpreis- und Belegungsbindungen unterliegen.

Fir die Nutzung der Wohnungen ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Alle
Ubrigen Wohnungen werden als frei finanziert bezeichnet (NRW.BANK: Bereich
Wohnraumforderung. Wohnungsmarktbeobachtung, Disseldorf, Dezember 2021, S.
9).
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e Modellrechnung zum preisgebundenen Mietwohnungsbestand (Anzahl Wohnun-
gen ohne Neuférderung)
Die Entwicklung des preisgebundenen Mietwohnungsbestandes (Einkommensgruppe
A & B) wurde auf Basis der Wohnungsbestandszahlen aus dem Jahr 2020 hochge-
rechnet. Berlicksichtigt wurden aulRerdem Wohnungen, die bis August 2021 bewilligt
wurden.

Grundlage sind die der NRW.BANK bekannten Fristen Giber den Ablauf der Mietpreis-
und Belegungsbindungen der bestehenden Wohnungen.

Vorzeitige Rickzahlungen von Férderdarlehen werden die Bindungsdauer zum Teil
verkiirzen und dadurch den zukinftigen Rickgang des preisgebundenen Mietwoh-
nungsbestandes beschleunigen.

Der Indikator bericksichtigt jedoch nicht den Zuwachs durch die zukiinftige Férde-
rung. Die neu geforderten preisgebundenen Wohnungen werden die beschriebenen
Rickgange des Bestandes teilweise kompensieren (S. 10).



Vorlage Nr. VL 779/2022 Seite4 /6

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

2018 2019 2020 2030 2035

Demnach werden in Siegen von derzeit 2.646 im Jahr 2035 nur noch 830 Wohnungen ubrig
bleiben, was einem Riickgang auf ca. 30 % entspricht.

Die gem. Ratsbeschluss jahrlich zu aktualisierenden Daten (,,2. Quartalsbericht”) sind nach-
folgend aufgefiihrt.

e Anzahl 6ffentlich geférderte Wohnungen in der Stadt Siegen
2.723 (stand 31.12.2020, gefdrdert iiber NRW.Bank)
2.646 (Stand 31.12.2021, geférdert iiber NRW.Bank))
zzgl. 307 KEG-Wohnungen, die seinerzeit vom Bund erworben wurden. Hiervon sind mind.
80 % an den Berechtigtenkreis nach § 5 WohnBindG zu vermieten. Dafiir hat die Stadt Siegen
ein Belegungsrecht. Zu vereinbaren ist die ortslibliche Vergleichsmiete.

e Anzahl seniorengerechter/barrierefreier/rollstuhlgeeigneter Wohnungen davon in
der Stadt Siegen
166 Wohnungen gelten als altengrechte, seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen
bzw. als Wohnung fiir psychisch beeintrachtigte Menschen

- davon gelten 68 Wohnungen nicht mehr als Altenwohnungen (Zweckbindungsende)
und missen dementsprechend nicht mehr altersgerecht belegt werden
- 25 Wohnungen gelten als behindertengerecht (Bethel-Einrichtung)
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e Dauer der Restbindungszeiten
Die Restbindungszeit ist abhangig davon, wann das jeweilige Objekt gefordert und welcher
Zweckbindungszeitraum gewahlt wurde. Objekte, die vor 2002 geférdert wurden, bleiben bis
zur vollstandigen Rickzahlung der 6ffentlichen Mittel in der Bindung. Hier besteht jedoch
die Moglichkeit, das Bindungsende durch eine vorzeitige vollstiandige Rickzahlung der o6f-
fentlichen Mittel zu verkiirzen. Die ,Nachwirkungsfrist” betragt in diesem Fall in der Regel 10
Jahre (jeweils zum 31.12.).

Bei Forderungen ab 2002 kann der Zeitraum der Zweckbindung von 15, 25 und 30 Jahren
gewadhlt werden. Eine vorzeitige vollstandige Riickzahlung der 6ffentlichen Mittel verkirzt
das Ende der Zweckbindung nicht.

Aus der folgenden Ubersicht kann entnommen werden, wie viele Wohnungen bis 2030 aus
der Belegungsbindung fallen:

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

43 352 351 206 201 309 129 29 63

e Anbieter von geférdertem Wohnraum
Es handelt sich hauptsdchlich um Wohnungsbaugenossenschaften und private (Wohnungs-
)Bauunternehmen, sowie wohlfahrtsverbandliche Organisationen wie z. B. Bethel e.V., Ar-
beiterwohlfahrt und Diakonie.

e Anzahl der Wohnberechtigungsscheine

Jahr gesamt davon gez. | davon davon offentlich
ausgestellte | WBS liber 60- allg. WBS | geforderte
WBS jahrige NRW Wohnungen

2019 242 207 34 35 2.747

2020 238 209 37 29 2.723

2021 245 176 30 69 2.646

e Anzahl der im letzten Kalenderjahr 6ffentlich geférdert neu entstandenen Woh-
nungen
1 (12 WE) (stand 31.12.2021)

e Summe der abgerufenen Fordermittel
560.000,00 €
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Finanzielle Auswirkungen [ ]ja X nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MalRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz

] Nein

|:| Ja, positiv
|:| Ja, negativ
[] prufbedarf

Veranderungen CO,-
Emissionen

[] erhebliche Reduktion
[] geringe Reduktion
[] geringe Erhéhung
[] erhebliche Erhohung

Ubereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

] Ja
|:| Nein
[] unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

] Nein
|:| Ja

Erlauterung Klimarelevanz

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

gez.

André Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift glltig.



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AT 182/2022

Der Biirgermeister

ANTRAG

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Antragsteller/in mehrere Fraktionen

Eingang 24.02.2022

Federfiihrend GB 4/ Abt. 4/5

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022
Betreff:

Vorbereitung eines "Runden Tisches" der Universitadtsstadt Siegen zur Wohnungsmarktsi-
tuation
- Antrag der Fraktionen Biindnis 90/ UWG/ Volt/ GfS/FDP/ Die Linke




. F Freie
BiiNDNIS 90 . =
DIE GRUNEN u w Y&!t ‘ Demokraten | DJE LINKE.
Bt o S S E GENG| m im Rat der Stadt Siegen
n erle
EINGANG
_ BURGERMEISTER
L Fe 9
An den i Feb, 2022
Blrgermeister der Stadt Siegen
Herrn Steffen Mues

Rathaus, Markt 2
57072 Siegen

Siegen, 22.02.2022

Antrag gemaB § 9 der GeschO des Rates der Stadt Siegen zur nachsten
des Ausschuss fiir Soziales, Familien und Seniorenfragen

Vorbereitung eines ,,Runden Tisches™ der Universitdtsstadt Siegen zur
Wohnungsmarktsituation

Sehr geehrter Herr Blrgermeister Mues,

die Fraktionen von Bindnis 90/Die Griinen, UWG, FDP, Volt, Gemeinsam flr
Siegen und Die Linke im Rat der Stadt Siegen beantragen, folgenden Beschluss
zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt, fiir das 4. Quartal 2022 einen ,Runden Tisch" zu
dem wichtigen Thema der Wohnungsmarktsituation vorzubereiten, zu dem alle
relevanten Akteure vor Ort - z.B. Wohnungsgenossenschaften,
Studierendenwerk, Wohnungsbauunternehmen - und Vertreter der Fordergeber
von Land und Bund eingeladen werden. Ziel des Runden Tisches ist u.a. die
Forderung des sozialen Wohnungsbaus.

Begriindung:

Im Jahr 2019 galten 25,3 Prozent aller Mieterhaushalte in Deutschland als
armutsgefahrdet. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine
Anfrage der Linkspartei hervor. Durch die Corona-Krise seit Anfang 2020 durfte
sich die Armutsgefahrdung sowohl bei Mietern als auch Eigentlimern noch
verscharft haben.

Aber nicht nur die Folgen der Corona-Pandemie, sondern vor allem auch das
Projekt ,Uni (kommt) in die Stadt™ haben die Situation auf dem Wohnungsmarkt
- besonders im Hinblick auf glinstigen Wohnraum - in der Universitatsstadt
Siegen im Bereich der Innenstadt deutlich veréndert. Insbesondere ,Uni (kommt)
in die Stadt" erhdoht den Druck auf den Wohnungsmarkt und glinstigen
Wohnraum in der Siegener Innenstadt erheblich.



Wegen den deshalb steigenden Mieten kdnnen es sich viele - vor allem viele
sozial schwéachere - Menschen nicht mehr leisten, in Siegen zu wohnen. Damit
die Universitdtsstadt Siegen bunt und vielfaltig bleibt, muss es sich jeder leisten
kénnen, hier zu wohmen - Studierende und Auszubildende, junge Familien,
Langzeitarbeitslose, Alleinstehende und Senior*innen.

Deshalb ist dringender Handlungsbedarf geboten. Besonders auch im Hinblick auf
Neubaugebiete in der Universitdtsstadt Siegen missen im Rahmen eines
~Runden Tisches" gemeinsam LOsungen erarbeitet werden, um den sozialen
Wohnungsbau in der Universitatsstadt Siegen besser zu organisieren und zu
koordinieren.

Mit freundlichen GriBen

909&[@UNEN

im Rat der Uniyersitatsstadt Siegen

Vv //%/@/

istian Sondermann Klaus Volker Walter

Vorsitzender der Vorsitzender der
Fraktion Gemeinsam flr Siegen FDP-Fraktion
im Rat der Universitatsstadt Siegen im Rat der Universitatsstadt Siegen

%
Samuel enburg

Vorsitzender der
ion DIE LINKE Volt-Fraktion
Rat der Universitatsstadt Siegen im Rat der Universitatsstadt Siegen




UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 760/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: V Siegen, 20.01.2022

Bereich: Stabsstelle Beirate und Beauftragte

Bearbeitet von:  Volker Reichmann

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Seniorenbeirat 25.01.2022

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022

Kurzbezeichnung:

Neuwahl des Seniorenbeirates 2022;
Ablaufplan

Beschlussvorschlag:

Der Seniorenbeirat und der Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren der Stadt Siegen
nehmen den vorgesehenen Ablaufplan der Seniorenbeiratswahl 2022 zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begriindung:

Turnusgemal wird der Seniorenbeirat der Stadt Siegen im Jahr 2022 neu gewahlt. Entspre-
chend der vom Rat am 17.04.2007 beschlossenen Wahlordnung sowie nach § 8 der Haupt-
satzung der Stadt Siegen wird folgendes Verfahren fiir die Wahl des Seniorenbeirates festge-
legt:

21.03.2022 Meldefrist Hauptwohnsitz — Erstellung des Wahlerverzeichnisses
08.04.2022 Bekanntgabe des Wahltermins und Aufforderung zur Kandidatur

08.04.2022 — Aufforderung an Organisationen, Verbande etc. zur Kandidatenfindung
22.04.2022

08.04.2022 — Berufung der sechs Wahlvorstande
02.05.2022 Konstituierung des Wahlausschusses
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22.04.2022  Fristende fir Einreichung Wahlvorschlage
02.05.2022 spatester Termin fir die Entscheidung tber die Zulassung der Wahlvorschlage
03.05.2022 Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschlage

09.05.2022 — Zusendung der Wahlunterlagen
06.06.2022

07.06.2022 — Auslegung des Wahlerverzeichnisses
13.06.2022

20.06.2022  Letzter Tag (Frist) zum Eingang der Wahlbriefe

21.06.2022 Tag der Ergebnisermittlung

22.06.2022 Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Seniorenbeiratswahl 2022
09.08.2022  Konstituierende Sitzung des neu gewahlten Seniorenbeirates

Im Auftrag

gez.

Andree Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 783/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 5 Siegen, 08.02.2022

Bereich: Wohnen und weitere soziale Leistungen

Bearbeitet von:  Patrick Zoller

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022

Kurzbezeichnung:

Férderung der sonstigen sozialen Vereine und Verbdnde 2022

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fir Soziales, Familien und Senioren des Rates der Universitatsstadt Siegen
beschliel$t — vorbehaltlich der aufsichtsbehoérdlichen Genehmigung des Haushaltes — die Ver-
teilung der Zuschussmittel gemal Verwaltungsvorlage.

Sachverhalt / Begriindung:

Als Berechnungsgrundlage fiir die Mittelverteilung dienen die Richtlinien tber die Férderung
der ,sonstigen sozialen Vereine und Verbande” der Universitdtsstadt Siegen. Die Vereine
und Verbande, die die Grundvoraussetzungen dieser Richtlinien erfiillen und entsprechende
Antrage fristgerecht eingereicht haben, werden unterteilt in die Kategorien | und Il

Kategorie | umfasst soziale Vereine und Verbande, die sich als Selbsthilfegruppen in erster
Linie den durch Krankheit, Behinderung oder anderen sozialen Griinden benachteiligten
Mitgliedern annehmen.

Kategorie Il beinhaltet soziale Vereine und Verbdande, die Giberwiegend als Beratungsstellen
Aufgaben fir sozial Benachteiligte wahrnehmen und hierfiir Gber haupt- und/oder neben-
amtliche Geschaftsstellen verfligen.
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Nach den fiir das Jahr 2022 eingereichten Antragen ergibt sich folgende Zuschussverteilung:

Kategorie | Zuschusshohe
Alzheimer Gesellschaft Siegen e. V. 563,00 €
Bezirksverein der Kehlkopfoperierten e.V. 768,00 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V. Stadtverband Siegen 1.279,00 €
Club fur Behinderte und ihre Freunde Siegen e.V. 1.279,00 €
Kreuzbund e.V. Gruppe Siegen 410,00 €
Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Siegen 410,00 €
Psychosoziale Unterstiitzung e.V. 563,00 €
Gehorlosen Sport- und Kulturclub Siegen-Wittgenstein 1982 e.V. 563,00 €
Zuschusssumme Kategorie | 5.835,00 €
Kategorie Il Zuschusshohe
Lernen Férdern — Ortsverein zur Forderung der Schiiler der
Pestalozzischule Siegen e.V. 487,00 €
Schwule Initiative Siegen e.V. 487,00 €
Sozialverband VdK e. V. Kreisverband Siegen-Olpe-Wittgenstein 1.151,00 €
Zuschusshohe Kategorie Il 2.125,00 €
Gesamtsumme Zuschisse Kategorie |1 2022 5.835,00 €
Gesamtsumme Zuschisse Kategorie 11 2022 2.125,00 €
Gesamthohe Zuschiisse Kategorie | & 11 2022 7.960,00 €
Finanzielle Auswirkungen [X] ja [ nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten [ Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.

7.960,00 € |Z| ist nicht erforderlich,

da Haushaltsmittel

im Haushaltsjahr zur

Verfligung stehen.

Veranschlagung
[] im Finanzplan [X] im Ergebnisplan [] Nein X Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
7.960,00 € A050103010
Sachkonto

5318800
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Klimaschutz

Klimarelevanz

|Z| Nein

|:| Ja, positiv
|:| Ja, negativ
[] prufbedarf

Veranderungen CO,-
Emissionen

[] erhebliche Reduktion
[] geringe Reduktion
[] geringe Erhohung
] erhebliche Erhéhung

Ubereinstimmung mit dem Zielen

bzw.

N

dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja
Nein
Unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

|:| Nein
|:| Ja

Erlduterung Klimarelevanz

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

i. A.

gez.

Steffen Weiskirch
Abteilungsleiter

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 818/2022
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 5 Siegen, 22.02.2022

Bereich: Wohnen und weitere soziale Leistungen

Bearbeitet von:  Patrick Zoller

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022

Kurzbezeichnung:

Férderung von Angeboten zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefahrdeter und
bediirftiger Menschen in Siegen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fir Soziales, Familien und Senioren des Rates der Universitatsstadt Siegen
beschlielSt — vorbehaltlich der aufsichtsbehoérdlichen Genehmigung des Haushaltes — die Ver-
teilung der Zuschussmittel gemal Verwaltungsvorlage.

Sachverhalt / Begriindung:

Die Richtlinie zu der o. g. Forderung ist im Ortsrecht der Universitatsstadt Siegen unter Ziffer
90.501 veroffentlicht. Die in Frage kommenden freien Trager und gemeinnitzigen Organisa-
tionen in Siegen wurden gebeten, bis 31.10.2021 einen Antrag auf Forderung gemaR der am
09.01.2019 in Kraft getretenen Richtlinie fir das Jahr 2022 zu stellen.

Dieser Aufforderung sind mit einer entsprechenden Nachfrist fiinf Antragsteller form- und
fristgerecht gefolgt.

Flr die Angebote im Sozialbereich, die im Stadtgebiet zur Verbesserung der Lebenssituation
armutsgefahrdeter und bedirftiger Menschen beitragen sollen, wurde ein Haushaltsansatz
i. H. v. 120.000 € gebildet.

Die Bezuschussung fur das Jahr 2022 wurde unter Beachtung der Forderkriterien wie nach-
folgend berechnet:
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Tages- Erweiterte Zuschuss Zuschuss auf
. Zuschuss . Zuschuss
satze Tagessatze gesamt volle € gerundet
Hohe Tagessatze 67,72 € 82,19€
Ev. Ref. Kirchengemeinde
Klafeld , Klafelder Mittags- 26 1.760,72 € 1.760,72 € 1.761,00 €
tisch”
Diakonie Soziale Dienste 365 | 24.717,83 € 365 | 30.000,00€ | 54.717,83€ | 54.718,00¢€
,Café Patchwork
Qualifizierungs- und Wei-
terbildungsgeselischaft des | - 5o, | 56 478 56 365 | 30.000,00€| 56.47856€ | 56.479,00€
Heimatvereins Achenbach
,Sozial-Café Net(t)werk”
Caritasverband Siegen-
Wittgenstein e. V. Mittags- 78 5.282,17 € 5.282,17 € 5.282,00 €
tisch ,Guten Appetit”
Calvary Chapel Siegene. V. | 1.760,72 € 1.760,72 € 1.761,00 €
,House of Hope
Summe 886 60.000,00 € 730 60.000,00 € | 120.000,00 € 120.001,00 €
Finanzielle Auswirkungen [X]ja [ ]nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MalRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
120.000 € X ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan X] im Ergebnisplan [] Nein X Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
2022 120.000 € 10010100
Sachkonto
5318000

Klimaschutz

Klimarelevanz

Veranderungen CO,-
Emissionen

Ubereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?
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X] Nein [] erhebliche Reduktion | [[] Ja [] Nein
|:| Ja, positiv |:| geringe Reduktion |:| Nein |:| Ja
[] Ja, negativ [] geringe Erhéhung [] unbekannt

[] prifoedarf [] erhebliche Erhéhung

Erlduterung Klimarelevanz

Begriindung (Verinderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag
gez.

Steffen Weiskirch
Abteilungsleiter

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gliltig.



Zuschiisse 2022- GB 5 Universitatsstadt Siegen

Férderung von Angeboten zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefahrdeter und

bediirftiger Menschen in Siegen im Jahr 2022 (Haushaltsmitteleinsatz 120.000,00 €)

Tagessdtze

Zuschuss

Erweiterte
Tagessdtze

Zuschuss

Zuschuss gesamt

Zuschuss auf
volle €
gerundet

Hohe Tagessatze

69,77 €

82,19 €

Ev. Ref.
Kirchengemeinde
Klafeld ,Klafelder
Mittagstisch”

26

1.813,95€

1.813,95 €

1.814,00 €

Diakonie Soziale
Dienste ,,Café
Patchwork”

365

25.465,12 €

365

30.000,00 €

55.465,12 €

55.465,00 €

Qualifizierungs- und
Weiterbildungsgesell
schaft des
Heimatvereins
Achenbach ,Sozial-
Café Net(t)werk”

365

25.465,12 €

365

30.000,00 €

55.465,12 €

55.465,00 €

Caritasverband
Siegen-Wittgenstein
e. V.Mittagstisch
,Guten Appetit”

78

5.441,86 €

5.441,86 €

5.442,00 €

Calvary Chapel
Siegen e. V. ,House
of Hope"

26

1.813,95€

1.813,95€

1.814,00 €

Summe

860

60.000,00 €

730

60.000,00 €

120.000,00 €

120.000,00 €
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Ausschuss fiir Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022

Jugendhilfeausschuss 10.03.2022

Kurzbezeichnung:

Freiwillige Férderung von Projekten im Sozial- und Jugendhilfebereich im Jahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss und der Ausschuss fiir Soziales, Familien- und Seniorenfragen des
Rates der Universitatsstadt Siegen beschlieRen vorbehaltlich der Rechtskraft der Haushalts-
satzung die freiwillige Forderung von Projekten im Sozial- und Jugendhilfebereich fir das
Jahr 2022 gemaR den entsprechenden Richtlinien (Ordnungsziffer 90.513).

Sachverhalt / Begriindung:

Fiir den Bereich der individuellen Forderungen stehen (iber die beiden zustindigen
Fachausschisse fiir die freiwillige Forderung von Projekten insgesamt Mittel in Hohe von
32.300 € zur Verfligung (Kostentrager/Investitionscode A060101001, Sachkonto 5318800).

Auf dieses Budget sind vier Antrage auf freiwillige Forderungen von Projekten lber die
entsprechenden Richtlinien (Ordnungsziffer 90.513) in Hohe von insgesamt 23.808,44 €
fristgerecht fiir das Jahr 2022 eingegangen.

1. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe

Projekttitel AWO KULTUR: live — Kultur fir alle

Zielgruppen Personen aller Altersgruppen, die aufgrund ihres eingeschrankten finanziel-
len Budgets nicht in der Lage sind, Eintrittskarten zu verschiedenen kultu-
rellen Veranstaltungen (z. B. Theater, Konzerte, Lesungen, Kino) kauflich zu
erwerben. Zielgruppe sind dabei insbesondere Personen, die von der Tafel
unterstitzt werden, Inhaber des Siegener Ausweises sind oder staatliche
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Transferleistungen erhalten. Die Kulturgaste wohnen lberwiegend im Sie-
gener Stadtgebiet (ca. 60 % aller bei Kultur: live registrierten Gaste wohnen
in der Universitatsstadt Siegen).

Dauer Das Projekt soll im gesamten Jahr 2022 durchgefiihrt werden. Die Vermitt-
lung der Freikarten durch Ehrenamtliche erfolgt 2 x pro Woche jeweils 4
Stunden. Aktuell unterstlitzen 47 Sozialpartner und 53 Kulturpartner das
Projekt.

Ziele Vermittlung von Freikarten an 60 Birgerinnen der Universitatsstadt Siegen.
Jeder Gast soll im Fall der Vermittlung 2 Tickets erhalten. 90 Veranstaltun-
gen/Freizeitaktivitaten stehen zur Auswahl.

Gesamtkosten 8.029,30 € (Eigenanteil 1.605,86 € / 6.423,44 € stadtische Forderung)

2. Katholisches Jugendwerk Forderband Siegen-Wittgenstein e.V.

Projekttitel SI-STERS 2022

Zielgruppen Madchen aus der Stadt Siegen im Alter von 15 Jahren bis zum Besuch des
letzten Schuljahres, die Probleme in ihrer bestehenden Lebenssituation
haben.

Ziele Die Teilnehmerinnen lernen Angebote im sozialen Nahraum kennen und

koénnen sich besser in ihm orientieren. Sie setzen sich mit Rollenbildern in
einer Gesellschaft auseinander. Die Teilnehmerinnen nehmen am Bewer-
bertraining wahrend des Projektes teil. Sie vernetzen sich tiber Schulgren-
zen hinweg und gewinnen Vertrauen in die eigenen Starken und Schwa-
chen.

Gesamtkosten 7.125,00 € (Eigenanteil 1.425,00 € / 5.700,00 € stadtische Forderung)

3. Caritasverband Siegen-Wittgenstein

Projekttitel Elternmigrationsarbeit / 2. Argumentationstraining gegen Parolen

Zielgruppen Eltern mit Migrationshintergrund von Kita-Kindern / Haupt- und Ehrenamt-
liche im interkulturellen Bereich

Dauer Elternmigrationsarbeit: 4teilige Kursreihe, jeweils 1,5 Stunden (je nach

Bedarf kann eine 5. Und 6. Einheit angehangt werden)
Das ,, Argumentationstraining gegen Parolen” wird einmalig angeboten. Die
Dauer des Trainings wird ca. 4-5 Stunden betragen.

Ziele Das Projekt ,,Spielend Sprache lernen” im Rahmen der Elternmigrationsar-
beit zielt auf eine Verbesserung der Kooperation und Kommunikation zwi-
schen Elternhaus und Institution ab; es soll zur Starkung der Erziehungs-
kompetenz beitragen / Stammtischparolen argumentativ, selbstsicher und
angemessen begegnen.

Gesamtkosten 5.282,00 € (Eigenanteil 1.047,00€ / 4.185,00 € stadtische Forderung)
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4. BRUCKE Siegen e. V.

Projekttitel

Training zur Vermeidung Hauslicher Gewalt (TVHG)- Taterarbeit

Zielgruppen

Erwachsene Manner, die ihre (Ex-) Partnerin physisch oder psychisch scha-
digen/geschadigt haben im Alter von 18 bis 60 Jahren.

Dauer

Zusammensetzung aus Einzel- und Gruppensitzungen, Gruppensitzungen
finden 1 x wochentlich statt. Pro Teilnehmer sind mindestens 50 Stunden
Gruppensitzungen zzgl. Einzelsitzungen vorgesehen. Die durchschnittliche
Dauer des Trainings betrdagt 9 Monate.

Ziele

Ziel des Projektes ist die Beendigung gewalttatigen Verhaltens durch Refle-
xion des bisherigen schadigenden Verhaltens und das Erlernen gewaltfreier
Reaktionsmuster. AuBerdem sollen die eigenen sozialen Kompetenzen der
Teilnehmer gefordert werden, um eigene Risikofaktoren zu erkennen, die
Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle zu verbessern, Empathie- und
Beziehungsfahigkeit auszubauen und Verantwortung fiir das eigene Verhal-
ten zu Gbernehmen.

Gesamtkosten

76.501,37 € (Eigenanteil 69.001,37€ / 7.500,00 € stadtische Forderung)

Finanzielle Auswirkungen [X ja ] nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRBnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kammerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
23.808,44 € |Z| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [X] im Ergebnisplan [] Nein X Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
2022 32.300 € A060101001
Sachkonto
5318800

Klimaschutz

Klimarelevanz

Veranderungen CO,-

Ubereinstimmung mit dem Zielen bzw. | Bestehen alternative Hand-

X] Nein

|:| Ja, positiv
[] Ja, negativ
L]

Prifbedarf

Emissionen dem Zielkonzept der Stadt Siegen lungsoptionen?
[] erhebliche Reduktion | [[] Ja [] Nein
[] geringe Reduktion [] Nein [] Ja

[] geringe Erhéhung [] unbekannt

[] erhebliche Erhéhung

Erlduterung Klimarelevanz

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)
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gez.

André Schmidt
Dezernent

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift giltig.



	Dokumente
	Bekanntmachung 09.03.2022 Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren  (exportiert: 25.02.2022)
	Bekanntmachung 1. Nachtrag 09.03.2022 Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren  (exportiert: 07.03.2022)
	Öffentliche Niederschrift 09.03.2022 Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren  (exportiert: 30.05.2022)

	Tagesordnungspunkte
	A. ÖFFENTLICHE SITZUNG
	2.1 Sachstand Geschäftsordnung Beirat für Menschen mit Behinderung
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen AF 91/2022
	Anfrage Vorblatt AF 91/2022 - Sachstand Geschäftsordnung Beirat für Menschen mit Behinderung- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen (exportiert: 02.03.2022)
	09.03.2022 AfSFS Sachstand Geschäftsordnung Beirat für Menschen mit Behinderung (exportiert: 02.03.2022)
	Page 1
	Page 2



	Sachstand Geschäftsordnung Beirat für Menschen mit Behinderung
- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen AF 91/2022 A
	Anfrage Vorblatt AF 91/2022 A - Sachstand Geschäftsordnung Beirat für Menschen mit Behinderung- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen (exportiert: 09.03.2022)
	09.03.2022 AfSFS Sachstand Geschäftsordnung Beirat für Menschen mit Behinderung (exportiert: 09.03.2022)
	Page 1
	Page 2

	Sachstand GO Beirat für Menschen mit Behinderung_Beantwortung der Anfrage (exportiert: 09.03.2022)


	4. Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Sozialen Leistungen der Universitätsstadt Siegen
- mündlicher Bericht
	Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren 09.03.2022 17:00 Uhr (exportiert: 07.03.2022)

	5. Flüchtlinge und Asylbewerber in der Universitätsstadt Siegen 
Zuweisung, Unterbringung, Betreuung, Beratung, Gesundheitsversorgung und Finanzierung
- Sachstandsbericht
	Präsentation Flüchtlinge aktuell (exportiert: 09.03.2022)
	Präsentation aktuell (exportiert: 30.05.2022)

	6. Sachstandsbericht "Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und Wohnungslosen" VL 822/2022
	Allgemeine Vorlage VL 822/2022 - Sachstandsbericht "Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Aussiedlern und Wohnungslosen" (exportiert: 07.03.2022)

	7. Bericht zum öffentlich geförderten Wohnungsbau in der Stadt Siegen VL 779/2022
	Allgemeine Vorlage VL 779/2022 - Bericht zum öffentlich geförderten Wohnungsbau in der Stadt Siegen (aktualisiert: 22.04.2022)

	7.1 Vorbereitung eines "Runden Tisches" der Universitätsstadt Siegen zur Wohnungsmarktsituation
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/ UWG/ Volt/ GfS/FDP/ Die Linke AT 182/2022
	ANTRAG Vorblatt AT 182/2022 - Vorbereitung eines "Runden Tisches" der Universitätsstadt Siegen zur Wohnungsmarktsituation- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/ UWG/ Volt/ GfS/FDP/ Die Linke (exportiert: 25.02.2022)
	09.03.2022 AfSFS Runder Tisch Wohnungsmarktsituation (exportiert: 25.02.2022)
	Page 1
	Page 2



	8. Neuwahl des Seniorenbeirates 2022;
Ablaufplan VL 760/2022
	Allgemeine Vorlage VL 760/2022 - Neuwahl des Seniorenbeirates 2022;Ablaufplan (exportiert: 24.01.2022)

	9. Förderung der sonstigen sozialen Vereine und Verbände 2022 VL 783/2022
	Allgemeine Vorlage VL 783/2022 - Förderung der sonstigen sozialen Vereine und Verbände 2022 (exportiert: 25.02.2022)

	10. Förderung von Angeboten zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen VL 818/2022
	Allgemeine Vorlage VL 818/2022 - Förderung von Angeboten zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen (exportiert: 25.02.2022)
	2022_03_09_AfSFS neu 818_2022 Zuschüsse Berechnung 2022 (exportiert: 04.05.2022)


	11. Freiwillige Förderung von Projekten im Sozial- und Jugendhilfebereich im Jahr 2022 VL 810/2022
	Allgemeine Vorlage VL 810/2022 - Freiwillige Förderung von Projekten im Sozial- und Jugendhilfebereich im Jahr 2022 (exportiert: 25.02.2022)




